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Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet – An 

den Krautgärten“ der Gemeinde Moorenweis in der Fassung vom 17.09.2024 (Entwurf). 

Verfasser: ARNOLD CONSULT AG 
Bahnhofstraße 141 
86438 Kissing 

1. Beschreibung des Plangebietes 

1.1 Lage und Geltungsbereich 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes befindet sich östlich des Gewerbege-

biets „An den Krautgärten“ und nördlich der St 2054 im Osten der Ortslage 

Moorenweis. Es umfasst den Bereich der Grundstücke Flur Nrn. 1425, 1426 

und 1426/1 sowie Teilflächen der Grundstücke Flur Nrn. 1285/2, 1286/1, 

1286/2, 1292, 1292/4, 1292/5, 1404, 1404/13, 1404/14, 1416, 1449, 1616/3 

und 1616/8, jeweils Gemarkung Moorenweis. 

 
Abb. 1: Luftbild Lage Plangebiet, © Bayerische Vermessungsverwaltung 2024 
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1.2 Größe 

Die Gesamtfläche des Bebauungsplanes beträgt ca. 4,11 ha. Davon entfal-

len ca. 2,83 ha auf Gewerbeflächen, ca. 0,66 ha auf bestehende und ge-

plante öffentliche Verkehrsflächen (inkl. Landwirtschaftlicher Weg) und ca. 

0,62 ha auf öffentliche Grünflächen. 

1.3 Topographie und Vegetation 

Das überplante Gebiet ist der Naturraum Einheit des „Ammer-Loisach-Hü-

gellandes“ zuzuordnen. 

Das Höhenniveau des überplanten Areals östlich der Gemeinde Moorenweis 

steigt von Norden, bei ca. 561 m ü. NHN, nach Süden, bei ca. 563 m ü. NHN, 

etwa 2 m leicht an. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine noch nicht baulich genutzte Flä-

che. Im westlichen Teil des Plangebietes befindet sich lediglich der Mast Nr. 

A49 der 110-kV-Freileitung Althegnenberg – Türkenfeld. 

Das überplante Areal wird aktuell noch als intensiv landwirtschaftliche Fläche 

bewirtschaftet. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 

haben sich in diesem Bereich bislang keine landschaftsgliedernden Merk-

male und Vegetationsstrukturen entwickelt. Besonders schützenswerte 

Landschaftsbestandteile oder Vegetationsstrukturen sind im Plangebiet bis-

lang nicht vorhanden. 

1.4 Geologie und Hydrologie 

Die überplanten Flächen sind Bestandteil der naturräumlichen Haupteinheit 

des voralpinen Moor- und Hügellandes (Naturraum-Einheit Ammer-Loisach-

Hügelland).  

Geologisch betrachtet liegt das Plangebiet innerhalb der Einheit der hoch-

würmzeitlichen Schmelzwasserschotter (Niederterrasse 1). Der Untergrund 

ist ungegliedert und besteht aus wechselnd sandigem, steinigem, z. T. 

schwach schluffigem Kies (von Äußerer Jungendmoräne). Als vorherr-

schende Bodentypen sind im Plangebiet fast ausschließlich Braunerden und 

Parabraunerden aus flachem kiesführendem Lehm (Deckschicht oder Ver-

witterungslehm) über Carbonatsandkies bis -schluffkies (Schotter) vorzufin-

den. 

Das Plangebiet befindet sich im hydrogeologischen Teilraum des Süddeut-

schen Moränenlandes. Für das Plangebiet liegen keine genauen Angaben 

zu den Grundwasserverhältnissen vor. Nach Mitteilung des Wasserwirt-

schaftsamtes ist von einem Grundwasserflurabstand von 3-4 m auszugehen. 
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Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Östlich bzw. 

nordöstlich des Plangebietes verläuft mit dem „Moosgraben“ ein oberirdi-

sches Gewässer. Das Plangebiet liegt außerhalb von festgesetzten, vorläu-

fig gesicherten oder ermittelten Überschwemmungsgebieten.  

Im Norden des Plangebietes befindet sich ein kleiner Teil in einem wasser-

sensiblen Bereich. Diese Gebiete sind durch den Einfluss von Wasser ge-

prägt und werden anhand der Auen und Niedermoore, Auen, Gleye und Kol-

luvien abgegrenzt. Sie kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des 

Wassers, in dem es zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen 

kann. Nutzungen können hier beeinträchtigt werden durch über die Ufer tre-

tende Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen 

Tälern oder zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. Im Unterschied zu 

amtlich festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen Überschwem-

mungsgebieten kann bei diesen Flächen nicht angegeben werden, wie wahr-

scheinlich Überschwemmungen sind. Die Flächen können je nach örtlicher 

Situation ein häufiges oder auch ein extremes Hochwasserereignis abde-

cken. An kleineren Gewässern, an denen keine Überschwemmungsgebiete 

oder Hochwassergefahrenflächen vorliegen, kann die Darstellung der was-

sersensiblen Bereiche Hinweise auf mögliche Überschwemmungen und 

hohe Grundwasserstände geben und somit zu Abschätzung der Hochwas-

sergefahr herangezogen werden. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altlasten bekannt 

bzw. liegen keine Altlastenverdachtsflächen vor. 

1.5 Umliegende Strukturen und Nutzungen 

Die angrenzende Nachbarschaft an die im Außenbereich gemäß § 35 

BauGB liegenden geplanten gewerblichen Bauflächen ist durch unterschied-

liche Strukturen und Nutzungen geprägt: 

• Im Westen durch bereits realisierte gewerbliche Bauflächen mit vorwie-

gend großmaßstäblichen Gebäudestrukturen und weitestgehend versie-

gelten Hofflächen,  

• Im Süden durch die St 2054 und an diese südlich anschließende intensiv 

landwirtschaftlich genutzte Flächen,  

• Im Osten durch weitere intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen und 

den „Moosgraben“. 

• Im Norden durch einen Feldweg und an diesen nördlich anschließende 

intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen und den „Moosgraben“. 
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2. Planungsrechtliche Ausgangssituation 

2.1 Regional- und Landesplanung 

Die Gemeinde Moorenweis befindet sich im westlichen Teil des Landkreises 

Fürstenfeldbruck in der Planungsregion 14 (München) und liegt gemäß Re-

gionalplan der Region München im allgemein ländlichen Raum zwischen den 

Mittelzentren Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech.  

Nach dem Regionalplan München sollen gute Voraussetzungen und Bedin-

gungen für eine zukunftsfähige Entwicklung der Wirtschaft geschaffen wer-

den [RP 14 B IV 1.3 Abs. 1 (G)]. Außerdem soll den Gemeinden im ländli-

chen Raum eine maßstäbliche und ausgewogene Entwicklung ermöglicht 

[RP 14 B IV 2.3 Abs. 2 (Z)] und in allen Teilräumen wohnortnahe Arbeits-

plätze ermöglicht werden [RP 14 B IV 2.1 Abs. 2 (G)] 

 
Abb. 2: Auszug Karte 1 „Raumstruktur“ des Regionalplanes der Planungsregion 14 (München), © Regi-

onaler Planungsverband 

 
Abb. 3: Auszug aus der Strukturkarte des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP 2023) 
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Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, Stand 01.06.2023) 

sollen neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Sied-

lungseinheiten ausgewiesen werden [LEP 3.3 (Z)]. 

Die aktuell für eine gewerbliche Entwicklung vorgesehenen Flächen liegen 

nördlich der St 2054, südlich eines Feldweges und östlich des bereits beste-

henden, über einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan planungsrechtlich 

gesicherten Gewerbegebiets „Gewerbegebiet - An den Krautgärten“. Das 

neue Gewerbegebiet greift dabei die Bestandsbebauung im Westen des 

Plangebietes auf und rundet diese nach Osten hin ab. Mit der vorliegenden 

Planung soll dem dringenden Bedarf an neuen gewerblichen Bauflächen 

Rechnung getragen und eine städtebaulich ansprechende Fortführung der 

gewerblichen Bebauung im Osten des Gemeindegebietes Moorenweis ge-

währleistet werden, nachdem eine Ausweisung von gewerblichen Bauflä-

chen (Gewerbegebiet) aus mehreren Gründen (Erschließung, Grundstücks-

verfügbarkeit, Immissionsschutz, etc.) derzeit ausschließlich an dieser Stelle 

des Gemeindegebiets erfolgen kann, zumal aufgrund der bestehenden 

Hochspannungsfreileitung auch bereits eine gewisse Vorbelastung besteht. 

Mit den nun im unmittelbaren Anschluss an die bereits vorhandenen gewerb-

lichen Nutzflächen im Umfeld der Straße „Gewerbegrund“ geplanten ge-

werblichen Entwicklungsflächen, kann an eine bereits bestehende, geeig-

nete Siedlungseinheit mit entsprechendem Gewicht in verträglicher Größe 

angebunden werden. Über die bestehende Straße „Gewerbegrund“, welche 

bereits im Bestand die Vernetzung der bestehenden Gewerbeeinheiten 

übernimmt und auch eine direkte Anbindung an die Fürstenfeldbrucker 

Straße und die Jahnstraße gewährleistet, welche in die Gemeinde Mooren-

weis führen, können die geplanten Erweiterungsflächen auch wieder funkti-

onal und räumlich mit der bereits bestehenden gewerblichen Siedlungsein-

heit verknüpft werden. Zudem können damit auch schon vorhandene Er-

schließungsstrukturen (Straße, Ver- und Entsorgungsleitungen, etc.) sinnvoll 

mitgenutzt werden, wodurch letztlich ein hoher Nutzungsgrad der überplan-

ten Flächen bei möglichst flächensparender Entwicklung gesichert werden 

kann. Mit der geplanten gewerblichen Entwicklung, bei der Einzelhandels-

nutzungen künftig ausgeschlossen werden sollen (ausgenommen unterge-

ordneter Werksverkauf etc.), kann die an der Straße „Gewerbegrund“ bereits 

mit entsprechendem Gewicht bestehende gewerbliche Siedlungseinheit wei-

ter gestärkt und sinnvoll arrondiert werden. Die auch in der Örtlichkeit deut-

lich wahrnehmbaren Begrenzungen der künftig erweiterten gewerblichen 

Siedlungseinheit durch die St 2054 im Süden, dem Feldweg im Norden und 

dem bereits bestehenden Gewerbegebiet im Westen ergibt sich künftig eine 

geordnete, räumlich klar gefasste Siedlungseinheit in vertretbarer Entfer-

nung zur Ortslage Moorenweis. 
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Aus den genannten Gründen trägt die geplante gewerbliche Entwicklung den 

Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP, 

Stand 01.06.2023) und des Regionalplanes München (RP 14) angemessen 

Rechnung. Landesplanerische oder regionalplanerische Belange stehen der 

Planung aus Sicht der Gemeinde nach derzeitigem Kenntnisstand demnach 

nicht entgegen. 

2.2 Darstellung im Flächennutzungsplan  

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Moorenweis sind die 

überplanten Flächen östlich des bereits bestehenden Gewerbegebiets als 

„Landwirtschaftliche Fläche“ dargestellt. 

 

Abb. 4: Auszug aus der (rechtswirksamen) 15. und 20. Änd. des FNP der Gemeinde Moorenweis  

  

 
Abb. 5: Auszug aus der seit 05.08.2024 genehmigten 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Moorenweis 
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Die geplante Entwicklung von neuen gewerblichen Bauflächen konnte dem-

nach nicht aus den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes 

entwickelt werden. Demzufolge wurde der Flächennutzungsplan geändert 

(22. Änderung) und im gesamten Plangebiet entsprechend der geplanten 

Nutzung künftig als Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO mit randlichen 

Grünflächen/Ortsrandeingrünung dargestellt. Mit Bescheid des Landratsam-

tes vom 05.08.2024 wurde die 22. Änderung des Flächennutzungsplanes 

genehmigt. 

Der Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet – An den Krautgärten“ 

kann somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB zukünftig aus den Darstellungen des 

geänderten Flächennutzungsplanes der Gemeinde Moorenweis entwickelt 

werden. 

2.3 Planungsrechtliche Situation, rechtswirksame Bebau-
ungspläne 

Die überplanten, bislang baulich noch ungenutzten Grundstücke östlich des 

Gewerbegebiets „An den Krautgärten“ sind planungsrechtlich als Außenbe-

reich gemäß § 35 BauGB zu beurteilen. Ein rechtswirksamer Bebauungsplan 

oder eine sonstige Satzung zur planungsrechtlichen Sicherung der geplan-

ten gewerblichen oder einer sonstigen Nutzung besteht für das Plangebiet 

bislang noch nicht. 

2.4 Eigentumsverhältnisse 

Die überplanten Grundstücke befinden sich im Eigentum der Gemeinde. 

Bei den teilweise überplanten Straßen- und Wegeflächen handelt es sich um 

Bestandteile öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen im Eigentum der Ge-

meinde Moorenweis. 

2.5 Immissionsschutz 

Die bei einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der unmittelbar benachbar-

ten landwirtschaftlichen Nutzflächen entstehenden Immissionen (Lärm-, Ge-

ruchs- und Staubeinwirkungen), die jedoch nicht über das übliche Maß an 

Immissionen im ländlichen Raum hinausgehen, sind von den Erwerbern, Be-

sitzern und Bauherren der Grundstücke entschädigungslos hinzunehmen. In 

diesem Zusammenhang wird insbesondere darauf hingewiesen, dass mit 

zeitweiser Lärmbelästigung (Verkehrslärm aus landwirtschaftlichem Fahr-

verkehr) auch vor 06:00 Uhr morgens, bedingt durch das tägliche Futter ho-

len, zu rechnen ist. Zudem sind sonstige Lärmbeeinträchtigungen jeglicher 
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Art, z. B. während der Erntezeit (Mais-, Silage-, Getreide- und evtl. Zucker-

rübenernte) auch nach 22:00 Uhr zu dulden. 

Als Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung wurde eine schalltechni-

sche Begutachtung auf der Grundlage der DIN 18005, Schallschutz im Städ-

tebau, durchgeführt (Büro em plan, Projekt Nr. 2023 1773, Stand 09/2024). 

Einerseits waren die Verkehrsgeräusche zu ermitteln, welche aus der an-

grenzenden Staatsstraße auf das Plangebiet einwirken. Andererseits war 

das zulässige Emissionsverhalten der Gewerbegebietsflächen zu regeln. Zur 

Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen werden im Plange-

biet entsprechende Festsetzungen zum Immissionsschutz vorgenommen 

(vgl. Ziffer 4.6 Immissionsschutz). 

2.6 Denkmalschutz 

Das Plangebiet wird nicht direkt von Denkmälern berührt. In der an den Än-

derungsbereich angrenzenden Fläche wurden Leistenziegel gefunden, die 

von Gebäuden aus der römischen Kaiserzeit stammen. Im weiteren Umfeld 

gibt es mehrere Fundstellen der römischen Kaiserzeit: zwei große Siedlun-

gen östlich des Plangebietes (D-1-7832-0227, Schlagplatz und Freilandsta-

tion des Mesolithikums sowie Siedlung des Neolithikums und der römischen 

Kaiserzeit und D-1-7832-0156, Siedlung und Grabenwerk des Späteolithi-

kums (Chamer Kultur), Siedlung der Hallstattzeit, der mittleren bis späten 

Latènezeit und der römischen Kaiserzeit) und eine Villa rustica nördlich von 

Moorenweis (D-1-7832-0162, Villa rustica der römischen Kaiserzeit). Des-

halb sind im Geltungsbereich der Bauleitplanung weitere Bodendenkmäler 

zu vermuten. Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bo-

dendenkmäler zu vermuten sind, bedürfen gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG 

Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. 

3. Anlass für die Planung 

Nachdem die für eine gewerbliche Bebauung planungsrechtlich bislang im 

Gemeindegebiet Moorenweis bereits gesicherten Grundstücksflächen zwi-

schenzeitlich weitestgehend bebaut bzw. veräußert sind und in den letzten 

Jahren verstärkt einheimische Gewerbetreibende sowie Existenzgründer 

hinsichtlich einer Ansiedlung im Gemeindegebiet Moorenweis angefragt ha-

ben, sieht sich die Gemeinde Moorenweis vor die Aufgabe gestellt, weitere 

gewerbliche Bauflächen zur Deckung der diesbezüglich vorliegenden Anfra-

gen im Gemeindegebiet auszuweisen. 
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Um dem grundsätzlichen Bedarf an gewerblichen Bauflächen im Gemeinde-

gebiet Moorenweis Rechnung tragen zu können, sollen die im Osten der 

Ortslage Moorenweis, bereits vorhandenen Gewerbeflächen über den „Ge-

werbegrund“ hinaus nach Osten hin erweitert werden. Insbesondere für die-

sen Bereich liegen derzeit bereits mehrere konkrete Anfragen (Gartenbau-

betrieb, Malerbetrieb, Autowerkstatt, etc.) nach gewerblichen Bauflächen un-

terschiedlichsten Zuschnittes vor, die den Bedarf an derartigen Nutzflächen 

im Gemeindegebiet nochmals nachhaltig verdeutlicht.  

Nachdem das Plangebiet im Osten des Gemeindegebietes Moorenweis im 

Außenbereich gemäß § 35 BauGB liegt, ist zur planungsrechtlichen Siche-

rung der geplanten Erweiterung von gewerblichen Nutzflächen die Aufstel-

lung eines Bebauungsplanes erforderlich. Auf Grundlage eines mit der Ver-

waltung abgestimmten Planungskonzeptes wurden die zeichnerischen und 

textlichen Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes ausgearbei-

tet. 

Die in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten bereits entstandenen Gewerbe-

betriebe im Osten von Moorenweis weisen eine grundsätzliche Eignung für 

eine Erweiterung von gewerblichen Bauflächen in diesem Bereich des Ge-

meindegebietes auf. Demzufolge soll eine weitere Entwicklung von gewerb-

licher Bebauung auch in diesem Bereich forciert werden. Um den vorliegen-

den Nachfragen nach gewerblichen Bauflächen Rechnung tragen zu kön-

nen, sollen die unmittelbar östlich an das Gewerbegebiet „An den Krautgär-

ten“ anschließenden landwirtschaftlichen Flächen für eine gewerbliche Be-

bauung planungsrechtlich gesichert werden. Die noch unbebauten Flächen 

im Nordwesten des bestehenden Gewerbegebietes kann nicht zurückgegrif-

fen werden, da sich diese Flächen bereits in Privateigentum befinden und 

kurz- bis mittelfristig ebenfalls einer gewerblichen Nutzung zugeführt sein 

werden.      

Für die langfristige Sicherung der geplanten gewerblichen Bebauung an dem 

vorgesehenen Standort, zur Gewährleistung einer nachhaltigen städtebauli-

chen Entwicklung, der angestrebten städtebaulichen Struktur und Gestal-

tung, der verkehrlichen sowie der umwelt- und naturschutzrechtlichen Anfor-

derungen an diesen Bereich hat der Gemeinderat Moorenweis am 

13.12.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Gewerbege-

biet – An den Krautgärten“ sowie die zwischenzeitlich bereits genehmigte 22. 

Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. 
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4. Ziele der Planung 

4.1 Planungskonzept 

Das Planungskonzept sieht im Osten der Gemeinde Moorenweis eine Erwei-

terung der bereits bestehenden Gewerbenutzungen vor. Das neue Gewer-

begebiet greift dabei die Bestandsbebauung im Westen des Plangebietes 

auf und rundet diese nach Osten hin ab. Mit der vorliegenden Planung soll 

dem dringenden Bedarf an neuen gewerblichen Bauflächen Rechnung ge-

tragen und eine städtebaulich ansprechende Fortführung der gewerblichen 

Bebauung im Osten des Gemeindegebietes Moorenweis gewährleistet wer-

den. 

Die verkehrliche Erschließung der neuen Gewerbeparzellen ist über drei An-

bindungen an bestehende Erschließungsstraßen für den motorisierten Indi-

vidualverkehr geplant. Die neue Erschließungsstraße soll im Westen in die 

Straße „Gewerbegrund“, im Süden in die St 2054 und im Norden in den Feld-

weg führen. 

Zur Sicherstellung eines verträglichen Übergangs und Abschlusses der Be-

bauung insbesondere im Westen und Süden, wird entlang der westlichen 

und südlichen Grenze des Plangebietes eine angemessene Ortsrandeingrü-

nung mit Gehölzpflanzungen vorgesehen.  

Mit den getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, den 

überbaubaren Grundstücksflächen, der Gestaltung der Gebäude sowie den 

Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen kann eine städtebaulich und land-

schaftlich verträgliche Arrondierung der im Osten des Gemeindegebietes 

Moorenweis bereits bestehenden gewerblichen Bebauung sichergestellt 

werden. 

4.2 Art der baulichen Nutzung 

Für den Planbereich ist entsprechend der geplanten Nutzung eine Festset-

zung als Gewerbegebiet gemäß § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 03.07.2023 vorgesehen. 

Mit der Beschränkung der in Gewerbegebieten ausnahmsweise zulässigen 

Wohnnutzung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, Betriebsleiter und 

Betriebsinhaber im Plangebiet, soll den Betrieben in diesem Bereich die 

Möglichkeit in geringem Umfang offengehalten werden, dass grundsätzlich 

betriebsbedingte Wohnnutzungen ausnahmsweise in untergeordneter Rolle 

umsetzbar sind. Durch die weiteren festgesetzten Einschränkungen für diese 

ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzungen soll der Charakter eines Ge-
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werbegebietes an diesem Standort künftig gewahrt und eine zu starke Aus-

prägung von wohngenutzten Flächen verhindert werden.  

Die ausnahmsweise zulässigen Wohnungen sollten in die Betriebsgebäude 

integriert werden. Pro Gewerbebetrieb sollte maximal eine Wohnung der o.g. 

Art umgesetzt werden, wobei die Geschossfläche der Wohnung 20 % der 

tatsächlichen Geschossfläche des Gewerbebetriebs nicht überschreiten 

sollte. In der aktuellen Rechtsprechung kann bei ca. 20-25% der Geschoss-

fläche des Gewerbebetriebes noch von „untergeordneter Wohnnutzung“ 

ausgegangen werden.  

Zudem sind die ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzungen nur unter Be-

rücksichtigung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben realisierbar, um 

Einschränkungen der gewerblichen Betriebe vermeiden zu können. 

Folgende Einrichtungen sind in dem geplanten Gewerbegebiet nicht er-

wünscht und werden demzufolge bei der Art der baulichen Nutzung auch 

ausgeschlossen: 

• Reine Lagerplätze, die in der Regel große Flächen beanspruchen, aber 

nur wenige Arbeitsplätze anbieten wie beispielsweise Schrottplätze, La-

gerplätze für ausrangierte Autos, Wertstoffsammelstellen, usw. Derar-

tige Einrichtungen stehen im Widerspruch zur gewünschten städtebau-

lichen Entwicklung des neuen Gewerbegebietes. 

• Die Einrichtung von Vergnügungsstätten würde insbesondere in den 

Nachtstunden zu erheblichen Lärmbelästigungen führen. Die Gemeinde 

will solchen Entwicklungen entgegenwirken, indem die Errichtung der in 

§ 8 Abs. 3 BauNVO aufgeführten Vergnügungsstätten ausgeschlossen 

wird. Mit dem Verbot von Vergnügungsstätten (Diskotheken, Spielhal-

len, Wettbüros etc.) sollen Konflikte durch insbesondere nächtliche Nut-

zer vermieden werden. 

• Zur Vermeidung einer Beeinträchtigung von Einzelhandelsnutzungen in 

den relevanten Versorgungsbereichen des Gemeindegebietes Mooren-

weis werden Verkaufsflächen in dem festgesetzten Gewerbegebiet nur 

im Sinne eines sogenannten Werksverkaufs bei Handwerksbetrieben 

und produzierenden Gewerbebetrieben zugelassen, wobei letztge-

nannte dem Gewerbebetrieb jeweils zugeordnet und ihm gegenüber 

vom Umfang her untergeordnet sein müssen. Im Regelfall ist bei maxi-

mal 10 % der Betriebsfläche bzw. maximal 200 m² Verkaufsfläche von 

einem untergeordneten Umfang auszugehen. Die vertriebenen Waren 

müssen stets in einem funktionalen Zusammenhang mit der auf dem je-

weiligen Grundstück ausgeübten Produktion stehen, das heißt sie müs-

sen dort hergestellt oder weiterverarbeitet worden sein. Die vorgenom-

mene Beschränkung auf reinen „Werksverkauf“ trägt dazu bei, dass im 
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geplanten Gewerbegebiet eine übermäßige Einzelhandelsagglomera-

tion vermieden wird. 

4.3 Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücks-
fläche, Bauweise, Abstandsflächen 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Gewerbegebiet durch die Grundflä-

chenzahl (GRZ), die maximale Wandhöhe (WH) und die Firsthöhe (FH) so-

wie die maximale Gebäudeoberkante (OK) im Bereich der Hochspannungs-

leitung ausreichend bestimmt.  

Das Maß der baulichen Nutzung auf den gewerblichen Bauflächen orientiert 

sich dabei an der bereits bestehenden gewerblichen Bebauung im Westen 

des Plangebietes. Die Festsetzungen zu Höhenlagen orientieren sich grund-

sätzlich an dem benachbarten Gewerbegebiet (Festsetzung hier max. FH 

von 12 m über OK nächstgelegene Verkehrsfläche). Unter Berücksichtigung 

der vorhandenen Topographie im Plangebiet (Geländehöhen zwischen 561 

m ü. NHN im Norden und 563 m ü. NHN im Süden; s. auch Ziffer 1.3) sowie 

der Vorgaben des Leitungsbetreibers der vorhandenen 110-kV-Freileitung 

wurden die maximal zulässigen Gebäudeoberkanten bzw. Firsthöhen/Wand-

höhen anhand von absoluten Höhen festgesetzt. Mit einem mittleren Höhen-

niveau von ca. 562 m ü. NHN und den Vorgaben zur Höhenentwicklung 

(max. FH = 571,5 m bzw. FH = 574,0 m) können maximale Gebäudehöhen 

bis ca. 9,5 m (unter der Freileitung) und bis ca. 12 m (außerhalb der Schutz-

zone der Freileitung) entstehen, die ebenso wie die abweichende Bauweise 

(Gebäude über 50 m Länge) für ein modernes Gewerbegebiet, obwohl es 

am Ortsrand liegt, absolut angemessen erscheinen. Die Höhenfestsetzung 

kann somit von der geltenden Festsetzung innerhalb des benachbarten Ge-

werbegebietes (max. FH von 12 m über OK nächstgelegene Verkehrsfläche) 

grundsätzlich abgeleitet werden. Innerhalb des Bereichs der Schutzzone 

wird die Höhenausdehnung der Gebäude, je nach Höhe der Hochspan-

nungsleitung, auf unterschiedliche Höhen (Gebäudeoberkante, OK) limitiert. 

Die gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für Gewerbegebiete empfohlenen Orientie-

rungswerte für die überbaubare Grundstücksfläche (GRZ 0,8) werden inner-

halb des Plangebietes durchgehend eingehalten. 

Im Plangebiet wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Danach gelten 

die Grundzüge der offenen Bauweise gemäß § 22 Abs. 1 BauNVO mit der 

Maßgabe, dass auch Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m errichtet 

werden dürfen. Aufgrund der geplanten Grundstückszuschnitte und der An-

fragen von bestimmten Gewerbebetrieben ist vereinzelt die Errichtung von 

Gebäuden mit einer Länge von mehr als 50 m betriebsbedingt erforderlich. 

Die Geltung der Abstandsflächen des Art. 6 BayBO im Planbereich ist textlich 
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festgesetzt. Somit kann den gesetzlichen Vorgaben nach einer ausreichen-

den Belichtung und Besonnung der geplanten Gebäude entsprochen und 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im neuen Gewerbegebiet sicherge-

stellt werden.  

Mit den vorgenommenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung 

sollen die bereits vorhandenen baulichen Strukturen westlich des Plangebie-

tes aufgegriffen und in städtebaulich verträglicher Art und Weise im Bereich 

des Plangebietes fortgeführt werden. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch in der Planzeichnung dar-

gestellte Baugrenzen festgesetzt. Diese sind relativ großzügig gefasst, um 

für die künftigen Bauherren eine höchstmögliche Flexibilität bei der Anord-

nung der baulichen Anlagen gewährleisten zu können. Um eine Beeinträch-

tigung von Verkehrsflächen oder Grünflächen durch zu dicht angrenzende 

Gebäude ausschließen zu können, werden mit den Baugrenzen zu diesen 

Flächen entsprechende Abstände eingehalten. 

4.4 Begründung weiterer Festsetzungen 

Mit der Festsetzung einer Mindestgrundstücksgröße von 1.000 m² je ge-

werblichem Grundstück soll eine zu kleinteilige Parzellierung auf dem neuen 

Gewerbegebiet östlich des bereits bestehenden Gewerbegebietes vermie-

den werden.  

Die Höhenbeschränkung der Gebäude und die gestalterischen Festsetzun-

gen (Dachneigung, Fassadengestaltung usw.) sind erforderlich, um eine wei-

testgehend einheitliche, aufeinander abgestimmte Gestaltung der baulichen 

Anlagen und damit auch eine optisch geordnete Entwicklung neuer Gebäude 

des im Osten der Gemeinde Moorenweis liegenden Gebietes zu gewährleis-

ten. Die Festsetzungen zu Höhenlagen orientieren sich grundsätzlich an 

dem benachbarten Gewerbegebiet. Unter Berücksichtigung der vorhande-

nen Topographie und der Vorgaben des Leitungsbetreibers der vorhande-

nen 110-kV-Freileitung wurden die maximal zulässigen Gebäudeoberkanten 

bzw. Firsthöhen/Wandhöhen anhand von absoluten Höhen festgesetzt. Ein 

unterer Bezugspunkt ist daher nicht erforderlich. 

Die Festsetzungen zu Standorten von Abfall- und Wertstoffbehältern, zu Ein-

friedungen sowie zu Werbeanlagen sind erforderlich, um Verunstaltungen 

des Straßen- und Stadtbildes sowie nachteilige Auswirkungen auf umlie-

gende Verkehrswege vermeiden zu können. 

Ebenfalls aus ortsgestalterischen Gründen wird die energietechnische und 

auch fernmeldetechnische Erschließung des Baugebietes ausschließlich 

über Erdkabel vorgenommen. Oberirdische Öl- und Gasbehälter werden zu-

dem ausgeschlossen. 
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Zur sicheren Abwicklung des Verkehrs im Bereich der Anbindung an die St 

2054 sind entsprechende Vorgaben zur Einhaltung der Bauverbotszone so-

wie zur Freihaltung des Sichtflächen erforderlich.   

Infolge der Lage des Gebietes am östlichen Rand des Gemeindegebietes 

Moorenweis sind die Festsetzungen zu Gestaltung, Höhenentwicklung, etc. 

so gewählt, dass einerseits zwar für die späteren Bauwerber grundsätzlich 

ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit bei der Ausbildung ihres Vorhabens 

verbleibt, andererseits künftig aber auch eine der Randlage entsprechende 

Qualität der neuen Bebauung im Osten der Gemeinde Moorenweis gesichert 

werden kann. 

4.5 Grünordnung  

Die Festsetzung von Anpflanzungen im Baugebiet dient der Verwirklichung 

von gestalterischen und landschaftspflegerischen Zielen.  

Um eine gute Eingrünung der zukünftigen gewerblichen Bauflächen und eine 

ansprechende Gestaltung des im Osten von Moorenweis liegenden Plange-

bietes zu erreichen, wird auf den privaten Grundstücken u. a. eine Anpflan-

zung von Bäumen vorgeschrieben. Zudem ist entlang der östlichen und süd-

lichen Begrenzung des Plangebietes eine Randeingrünung in Anlehnung an 

das in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzte Gestaltungsprinzip mit stand-

ortgerechten heimischen Laubbäumen und Sträuchern unter Verwendung 

von heimischen Arten zu entwickeln, um einen verträglichen Übergang zu 

den angrenzenden landwirtschaftlich und gewerblich genutzten Flächen 

bzw. der im Süden angrenzenden Straße zu gewährleisten. Damit kann auch 

die biologische Vielfalt und Vernetzungsfunktion zum derzeit noch freien 

Landschaftsraum im Osten und Süden des Plangebietes gestärkt werden.  

Das Grundgerüst der künftigen Ein- und Durchgrünung des Plangebietes 

setzt sich vor allem aus heimischen, landschaftstypischen Gehölzen zusam-

men. Die geplanten Grünflächen sollen darüber hinaus nach Möglichkeit 

auch dazu beitragen, das im Plangebiet anfallende unverschmutzte Nieder-

schlagswasser zur Versickerung zu bringen. 

Zur optischen Aufwertung der Bebauung im Plangebiet sowie aufgrund der 

zahlreichen Vorteile (Verbesserung des Mikroklimas und der Luftqualität, 

Wärmedämmung und Energieeinsparung, Bindung von Niederschlagswas-

ser, Lebensraum für Insekten usw.) wird darüber hinaus vorgeschrieben, 

Flachdächer bis zu 5° Dachneigung mit standortheimischen Gräsern und 

Kräutern extensiv zu begrünen. 
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4.6 Immissionsschutz 

Als Bestandteil der Bauleitplanung wurde eine schalltechnische Begutach-

tung auf der Grundlage der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, durch-

geführt (Büro em plan, Projekt Nr. 2023 1773, Stand 09/2024). Einerseits 

waren die Verkehrsgeräusche zu ermitteln, welche aus der angrenzenden 

Staatsstraße auf das Plangebiet einwirken. Andererseits war das zulässige 

Emissionsverhalten der Gewerbegebietsflächen zu regeln.  

Straßenverkehr  

Im Ergebnis der Ermittlung der Schallimmissionen aus Straßenverkehr zeigt 

sich, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete von 65 

dB(A), tags sowie 55 dB(A), nachts nahezu im gesamten Plangebiet einge-

halten werden.  

Der Beurteilungspegel von 45 dB(A), nachts zur Gewährleistung eines un-

gestörten Schlafs bei teilweise geöffneten Fenstern, wird bis zu einem Ab-

stand von etwa 150 m Entfernung zum nördlichen Straßenrand der Staats-

straße überschritten. Vor diesem Hintergrund werden passive Schallschutz-

maßnahmen (Orientierung der Kinder- und Schlafzimmer, etc.) erforderlich 

und entsprechend festgesetzt. Die maßgebenden Abstände zur St 2054 sind 

in der Planzeichnung (Teil A) zur vorliegenden Bauleitplanung entsprechend 

gekennzeichnet. 

Geräuschkontingentierung  

Südwestlich, nordwestlich und südlich des Plangebiets befinden sich Wohn-

nutzungen, u. a. in allgemeinen Wohngebieten. Weitere schutzbedürftige 

Nutzungen liegen im Süden im Außenbereich sowie im unmittelbar angren-

zenden Gewerbegebiet (BP „Gewerbegebiet II“). Unter Berücksichtigung 

dieser Randbedingungen waren die Festlegungen zum möglichen Emissi-

onsverhalten so zu bemessen, dass eine bestimmungsgemäße Nutzung des 

Planungsgebiets möglich ist. Das zulässige Emissionsverhalten wurde an-

hand einer Kontingentierung nach DIN 45691 festgelegt. 

Die Kontingentierung ergibt folgende Emissionskontingente: 
  
• LEK,GE 1 = 61 dB(A)/m2 tags (6:00 h – 22:00 h),  

• LEK,GE 1 = 46 dB(A)/m2 nachts (22:00 h – 6:00 h)  

• LEK,GE 2 = 65 dB(A)/m2 tags (6:00 h – 22:00 h),  

• LEK,GE 2 = 50 dB(A)/m2 nachts (22:00 h – 6:00 h)  

• LEK,GE 3 = 63 dB(A)/m2 tags (6:00 h – 22:00 h),  

• LEK,GE 3 = 48 dB(A)/m2 nachts (22:00 h – 6:00 h)  

• LEK,GE 4 = 62 dB(A)/m2 tags (6:00 h – 22:00 h),  

• LEK,GE 4 = 47 dB(A)/m2 nachts (22:00 h – 6:00 h) 
  

Mit den Festsetzungen zum Immissionsschutz sind im Plangebiet gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet. 
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4.7 Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung der neuen gewerblichen Baugrundstücke innerhalb des 

Plangebietes erfolgt künftig über ein neues Erschließungskonzept im Plan-

gebiet. Im Plangebiet ist dazu eine neue Erschließungsstraße geplant, wel-

che jeweils in die St 2054 im Süden, die Straße „Gewerbegrund“ im Westen 

und den Feldweg im Norden münden wird. Weitere neue Erschließungs-

strukturen sind auf dem Plangebiet nicht geplant.  

Die fuß- und radläufige Erschließung der künftigen gewerblichen Grundstü-

cke wird über neue Fuß- und Radweg entlang der neuen Erschließungsstra-

ßen auf dem Plangebiet gewährleistet. 

Die Stellplätze für die Bewältigung des ruhenden Verkehrs der gewerblichen 

Nutzungen sind nach den Vorgaben der Stellplatzsatzung der Gemeinde 

Moorenweis auf den jeweiligen privaten Grundstücksflächen umzusetzen. 

Ebenfalls auf den künftig privaten Grundstücksflächen zu realisieren sind 

sämtliche für die jeweilige gewerbliche Nutzung erforderlichen Umschlag-

plätze für Be- und Endladetätigkeiten, um nachteilige Auswirkungen hier-

durch auf den öffentlichen Straßenraum der geplanten Erschließungsstra-

ßen vermeiden zu können. 

5. Anpassung an die Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung 

Die Planung trägt der regional- und landesplanerischen Zielsetzung zur Ver-

besserung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnisse Rech-

nung. Mit den geplanten gewerblichen Bauflächen kann der ländliche Raum 

als eigenständiger, gleichwertiger Lebensraum unter Wahrung seiner Eigen-

art und gewachsenen Struktur gesichert und gestärkt werden. Hierzu wird 

auch auf die Ausführungen unter Pkt. 2.1 verwiesen.  

6. Abstimmung mit Nachbargemeinden 
Unter Berücksichtigung der Lage, der Größe und der Erschließung des Plan-

gebietes, sind durch die geplanten gewerblichen Bauflächen keine unmittel-

baren Auswirkungen gewichtiger Art auf die städtebauliche Ordnung der an-

grenzenden Nachbarkommunen zu erwarten. 
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7. Ver- und Entsorgung 
7.1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung wird sichergestellt durch Anschluss an das bereits 

anliegende Versorgungsnetz des örtlichen Wasserversorgers, das innerhalb 

der neuen Erschließungsstraße fortgeführt werden kann. 

Im Rahmen der Erschließungsplanung ist eine ausreichende Löschwasser-

versorgung über die zentrale Wasserversorgung sicherzustellen. Das Lösch-

wasserkonzept ist dabei in Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr nach 

den technischen Regeln der DVGW-Arbeitsblätter W405 und W331 auszu-

bilden. 

7.2 Abwasserentsorgung 

Das geplante Gewerbegebiet muss an die zentrale Abwasserentsorgung der 

Gemeinde Moorenweis angeschlossen werden. Die Abwasserbeseitigung 

erfolgt durch die gemeindlichen Anlagen im Trennsystem. Die Kläranlage 

kann die zusätzlichen Abwassermengen ausreichend reinigen. 

7.3 Oberflächen- und Niederschlagswasserbeseitigung 

Grundsatz der Niederschlagswasserbehandlung ist unter wasserwirtschaftli-

chen Aspekten die Vermeidung weiterer Bodenversiegelungen und die Er-

haltung bzw. Förderung der Versickerungsfähigkeit von Flächen. Dies dient 

neben der Grundwasserneubildung der Entlastung des Kanalnetzes und der 

Kläranlage sowie der Verringerung von Abflussspitzen in Gewässern. Nicht 

schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser muss daher im Interesse ei-

nes vorsorgenden Umweltschutzes im Einklang mit den fachgesetzlichen 

Vorgaben und den einschlägigen technischen Regelwerken dem Untergrund 

zugeführt werden.   

Die Eignung der Bodenverhältnisse im Bereich des Plangebietes für eine 

Versickerung sollte vor der Planung der Entwässerungsanlagen durch ge-

eignete Sachverständige überprüft werden. 

Eine Versickerung von unverschmutztem Niederschlagswasser sollte auch 

künftig vorzugsweise möglichst flächig erfolgen. Der für die Versickerungs-

anlagen erforderliche Flächenbedarf ist im Rahmen der konkreten Objekt-

planung insbesondere bei der Planung großflächig bemessener Über- bzw. 

Unterbauungen zu berücksichtigen. 

In einer für das unmittelbar benachbarte Gewerbegebiet durchgeführten 

Baugrunduntersuchung des Büros BLASY + MADER GmbH, Eching, vom 
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23.04.2021, wurde nachgewiesen, dass das anfallende Niederschlagswas-

ser in den wasserungesättigten anstehenden Kiesen über Rigolen oder Si-

ckerschächte versickert werden kann. Im Plangebiet ist mit vergleichbaren 

Untergrundverhältnissen zu rechnen. Daher ist davon auszugehen, dass die 

Niederschlagswasserbeseitigung im Plangebiet in Anlehnung an das Kon-

zept des benachbarten bestehenden Gewerbegebietes erfolgen kann.  

Durch eine flächensparende Bauweise und interne Erschließung, durch eine 

Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen, durch die Ausbil-

dung extensiver Durchgrünungen und durch den Einsatz wasserdurchlässi-

ger Beläge soll der Anteil an abflusswirksamen Flächen im Plangebiet grund-

sätzlich minimiert werden. 

Auf den privaten Grundstücksflächen bietet sich grundsätzlich auch die Mög-

lichkeit zur Speicherung von Niederschlagswasser in Zisternen und der Wie-

dernutzung des gespeicherten Wassers als Brauchwasser an.  

Für eine erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswas-

ser sind grundsätzlich die Anforderungen der „Verordnung über die erlaub-

nisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser“ 

(Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV) mit den dazuge-

hörigen technischen Regeln (TRENGW) zu beachten. Ist die NWFreiV nicht 

anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. Die Unterla-

gen sind bei der Kreisverwaltungsbehörde einzureichen. 

Sollten aufgrund von Bauarbeiten durch zutage tretendes Grundwasser Bau-

wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich werden, ist rechtzeitig vorher eine 

wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Fürstenfeldbruck zu beantra-

gen.  

Verschmutztes Niederschlagswasser wird aus Gründen des Gewässer-

schutzes gesammelt und schadlos durch Ableiten in die öffentliche Kanali-

sation beseitigt. Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Nieder-

schlagswassers, also der Feststellung, ob verschmutztes oder unver-

schmutztes Niederschlagswasser vorliegt, wird die Anwendung des Merk-

blattes DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwas-

ser“ empfohlen. 

Die Konkretisierung der Niederschlagswasserbeseitigung auf den künftigen 

gewerblichen Baugrundstücken erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Ob-

jektplanungen in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden. 

7.4 Stromversorgung 

Die Stromversorgung wird sichergestellt durch Anschluss an das in den um-

liegenden Straßenzügen bereits anliegende Leitungsnetz des örtlichen Ver-

sorgungsträgers, das innerhalb der neuen Erschließungsstraße fortgeführt 
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werden soll. Über den westlichen Teil des Plangebiets verläuft die 110-kV-

Leitung Althegnenberg – Türkenfeld, Mast Nr. A48 -A50. Der Schutzbereich 

dieser Leitung beträgt zwischen beidseitig 25,00 m. Nähere Angaben hierzu 

sind dem Punkt 11.3 zu entnehmen.  

7.5 Fernmeldeanlagen 

Die fernmeldetechnische Versorgung des Plangebietes wird über das in den 

umliegenden Straßenzügen bzw. den benachbarten Gewerbeflächen bereits 

anliegende Leitungsnetz gewährleistet.  

7.6 Abfallbeseitigung 

Die Beseitigung der Abfälle kann über die geplanten Erschließungsstraßen 

im Planungsgebiet sichergestellt werden und wird ortsüblich durch die Ent-

sorgungssysteme des Landkreises Fürstenfeldbruck durchgeführt. Hierzu 

sind die Müllbehältnisse am Abholtag an den neuen Erschließungsstraßen 

zur Abholung bereit zu stellen. 

8. Umweltbericht 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen muss gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die 

Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB 

zwingend eine Umweltprüfung durchgeführt werden.  

Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermit-

teln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Dieser 

Umweltbericht ist gemäß § 2 a BauGB der Begründung zur Bauleitplanung 

als gesonderter Teil beizufügen. Entsprechend dem Stand des Verfahrens, 

sind im Umweltbericht die auf Grund der Umweltprüfung ermittelten und be-

werteten Belange des Umweltschutzes, darzulegen. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden 

die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Äußerung auch 

im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um-

weltprüfung aufgefordert. Der Umweltbericht wurde durch die Auswertung 

der in diesem Zusammenhang eingehenden umweltrelevanten Stellungnah-

men und weiterer ggf. vorliegender umweltrelevanter Informationen (Gutach-

ten etc.) inhaltlich fortgeschrieben und ergänzt. 
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8.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Planung 

Mit der Ausweisung von neuen gewerblichen Bauflächen auf Flächen nörd-

lich der St 2054 und östlich des bereits bestehenden Gewerbegebiets soll 

dem im Gemeindegebiet Moorenweis vorhandenen Bedarf an derartigen 

Bauflächen Rechnung getragen und eine sinnvolle Ergänzung und Abrun-

dung der bereits im Osten der Gemeinde Moorenweis vorhandenen gewerb-

lichen Nutzungen sichergestellt werden. Für das Plangebiet ist eine Bebau-

ung mit gewerblichen Gebäudestrukturen vorgesehen, die sich an der be-

reits in Nachbarschaft vorhandenen gewerblichen Bebauung orientieren. 

Weitere Ausführungen hierzu sind Pkt. 3 „Anlass für die Planung“ und Pkt. 4 

„Ziele der Planung“ zu entnehmen. 

8.2 Darstellung der im Fachrecht festgelegten Umweltziele 
und deren Berücksichtigung 

Abgesehen von den ohnehin gültigen und zu beachtenden allgemeinen ge-

setzlichen Grundlagen (Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Immissions-

schutzgesetze, Wasserrecht etc.) und den regionalplanerischen und landes-

planerischen Vorgaben sind für das Plangebiet im Fachrecht nach derzeiti-

gem Kenntnisstand keine besonderen zu beachtenden Umweltziele festge-

legt. 

8.3 Beschreibung und Bewertung der ermittelten Umwelt-
auswirkungen  

Nachfolgend wird die Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei 

Durchführung und Nichtdurchführung der Planung dargestellt. 

Schutzgut Mensch / Bevölkerung 

Beschreibung: 

Beurteilungsgegenstand für das Schutzgut Mensch / Bevölkerung sind die 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion, die Erholungs- / Freizeitfunktion sowie die 

Versorgungsfunktion eines Gebietes. Im Plangebiet sind bislang keine 

Wohn- und Erholungsnutzungen vorhanden, da es sich bislang um intensiv 

landwirtschaftlich genutztes Grünland handelt. Die nächsten zu Wohnzwe-

cken genutzten Flächen liegen westlich der Straße „Gewerbegrund“, wobei 

es sich hier vorwiegend um sogenanntes „gewerbliches Wohnen“ handelt. 

Im westlichen Anschluss des überplanten Areals befinden sich zudem be-

reits zu gewerblichen Zwecken genutzte Gebiete, so dass eine grundsätzli-

che Eignung des überplanten Areals für eine gewerbliche Nutzung gegeben 

ist.  
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Eine Vorbelastung für das Schutzgut Mensch besteht im Plangebiet im We-

sentlichen durch die Emissionen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 

der unmittelbar benachbarten Flächen. Diese gehen jedoch nicht über das 

Maß hinaus, das im ländlichen Raum üblicherweise hinzunehmen ist. Zudem 

sind Emissionen aus den bestehenden gewerblichen Nutzflächen in der Um-

gebung zu erwarten. Darüber hinaus können von dem westlich gelegenen 

Gewerbegebiet sowie der südlich anliegenden St 2054 gewerbliche bzw. 

verkehrliche Geräuschemissionen ausgehen.  

Auswirkungen: 

Ein unmittelbarer Verlust von Wohnbauflächen ist mit der geplanten gewerb-

lichen Nutzung nicht verbunden. Sie entfaltet auch keine Trennwirkung be-

züglich der Wohnfunktion von benachbarten Siedlungsbereichen.  

Grundsätzlich sind bei den geplanten gewerblichen Nutzungen zusätzliche 

Belastungen durch verkehrs- und nutzungsbedingte Lärmimmissionen mög-

lich. Im Hinblick auf die vorwiegend gewerblich geprägte Nachbarschaft ohne 

wesentlichen Schutzanspruch sind hieraus jedoch keine unverhältnismäßigen 

Auswirkungen zu erwarten. 

Als Bestandteil der Bauleitplanung wurde eine schalltechnische Begutach-

tung auf der Grundlage der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, durch-

geführt (Büro em plan, Projekt Nr. 2023 1773, Stand 09/2024). Einerseits 

waren die Verkehrsgeräusche zu ermitteln, welche aus der angrenzenden 

Staatsstraße auf das Plangebiet einwirken. Andererseits war das zulässige 

Emissionsverhalten der Gewerbegebietsflächen zu regeln.  

Straßenverkehr:  

Im Ergebnis der Ermittlung der Schallimmissionen aus Straßenverkehr zeigt 

sich, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete von 65 

dB(A), tags sowie 55 dB(A), nachts nahezu im gesamten Plangebiet einge-

halten werden.  

Der Beurteilungspegel von 45 dB(A), nachts zur Gewährleistung eines un-

gestörten Schlafs bei teilweise geöffneten Fenstern, wird bis zu einem Ab-

stand von etwa 150 m Entfernung zum nördlichen Straßenrand der Staats-

straße überschritten. Vor diesem Hintergrund werden passive Schallschutz-

maßnahmen erforderlich und entsprechend festgesetzt.  

Geräuschkontingentierung:  

Südwestlich, nordwestlich und südlich des Plangebiets befinden sich Wohn-

nutzungen, u. a. in allgemeinen Wohngebieten. Weitere schutzbedürftige 

Nutzungen liegen im Süden im Außenbereich sowie im unmittelbar angren-

zenden Gewerbegebiet (BP „Gewerbegebiet II“). Unter Berücksichtigung 

dieser Randbedingungen waren die Festlegungen zum möglichen Emissi-

onsverhalten so zu bemessen, dass eine bestimmungsgemäße Nutzung des 
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Planungsgebiets möglich ist. Das zulässige Emissionsverhalten wurde an-

hand einer Kontingentierung nach DIN 45691 festgelegt.  

Visuelle Reize sind durch die notwendige Beleuchtung innerhalb des Plange-

bietes sowie durch Werbeanlagen zu erwarten. In dem bereits durch Gewerbe 

und bestehende Verkehrsflächen (St 2054, Gewerbegrund) vorgeprägten Um-

feld, sind diesbezüglich keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen 

durch die Planung zu erwarten, zumal sich auch keine besonders schutzbe-

dürftigen Nutzungen in unmittelbarer Nachbarschaft des Plangebietes befin-

den.  

Denkbare Auswirkungen der Planung sind durch Schadstoffauswirkungen 

aus dem Betrieb der geplanten gewerblichen Einrichtungen sowie durch den 

damit verbundenen Kraftfahrzeugverkehr möglich, wobei diese im Vergleich 

zu den bestehenden Auswirkungen in den vorhandenen Gewerbegebieten 

untergeordnet sein werden.  

Ergebnis:  

Für das Schutzgut Mensch/Bevölkerung sind keine erheblichen Umweltaus-

wirkungen im Zusammenhang mit den geplanten gewerblichen Nutzflächen 

zu erwarten. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Beschreibung: 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist eine Prüfung artenschutzrechtlicher 

Belange insoweit erforderlich, ob ggf. artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz der Realisierung des Vorha-

bens entgegenstehen. Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb ausgewie-

sener Schutzgebiete (FFH-, SPA-, Natur- oder Landschaftsschutzgebiete).  

Grundsätzlich sind die Lebensraumqualitäten des Plangebietes durch die 

bisherige intensive landwirtschaftliche Nutzung, die bereits bestehende ge-

werbliche Bebauung und Nutzung in der näheren Umgebung sowie die um-

liegenden Verkehrsflächen zum Großteil bereits nachhaltig gestört. 

Das Schutzgut Pflanzen konnte sich aufgrund der bisherigen intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung kaum entwickeln. Auch hier sind keine beson-

ders wertvollen oder gesetzlich geschützten Bestände durch die Planung be-

troffen. Die aus der geplanten gewerblichen Bebauung resultierenden Ein-

griffe tangieren keine nach § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG ge-

setzlich geschützten Biotope. Negative Auswirkungen auf diese Flächen sind 

demzufolge nicht zu erwarten. 

Es finden sich keine Hinweise auf Lebensräume und Arten gemäß der 

FFH- Richtlinie, der EG-Vogelschutzrichtlinie und auf potentielle FFH- Le-

bensräume.  
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Auswirkungen:  

Mit der Zunahme der Versiegelung infolge der geplanten gewerblichen Ge-

bäude und Nutzflächen ergibt sich eine dauerhafte Versiegelung der über-

planten, bislang vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen, die zu ei-

ner nachhaltigen Einschränkung des Lebensraumes für Tiere und Pflanzen 

führt. Durch die auf den neuen gewerblichen Flächen umzusetzenden Ein- 

und Durchgrünungsmaßnahmen (Randeingrünung etc.) können die Auswir-

kungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt verringert 

werden. Auf den randlichen Grünstrukturen können künftig weitestgehend 

ungestörte Lebensräume und Habitatstrukturen für verschiedene Tier- und 

Pflanzenarten entstehen, die zudem eine wirksame ökologische Vernetzung 

mit den umliegenden Freiräumen gewährleisten. 

Ergebnis:  

Durch die Erhöhung des Versiegelungsgrades ergeben sich Umweltauswir-

kungen mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologi-

sche Vielfalt infolge der geplanten Entwicklung neuer gewerblicher Bauflä-

chen. 

Schutzgut Fläche 

Beschreibung: 

Bei dem überplanten Areal handelt es sich überwiegend um eine intensiv 

landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche mit einer Flächengröße von insge-

samt ca. 3,6 ha. Im westlichen Teil des Plangebiets befindet sich noch der 

Mast A49 der 110-kV-Hochspannungsleitung Althegnenberg – Türkenfeld. 

Es sind keine besonders schützenswerten oder seltenen natürlichen Res-

sourcen auf der für eine gewerbliche Bebauung vorgesehenen Fläche vor-

handen.  

Auswirkungen: 

Die Umsetzung der gewerblichen Bebauung im Plangebiet bedingt einen 

quantitativen Flächenverlust von bislang größtenteils intensiv landwirtschaft-

lich genutzten Flächen durch Überbauung mit neuen gewerblichen Gebäu-

destrukturen und zusätzlichen Versiegelungen. Im Zuge der Überplanung 

des Areals können jedoch einige Flächen im Randbereich des neuen Ge-

werbegebietes durch Pflanzmaßnahmen qualitativ aufgewertet werden. Im 

Vergleich zu einer alternativen Entwicklung von dringend erforderlichen ge-

werblichen Nutzflächen auf der sogenannten „reinen grünen Wiese“ kann mit 

der Inanspruchnahme der landwirtschaftlich genutzten Fläche und der in de-

ren Umfeld bereits vollumfänglich vorhandenen Erschließungsstrukturen (St 

2054, Gewerbegrund, Kanäle, Leitungen etc.), trotz unvermeidbarem Flä-

chenverlust, noch ein verhältnismäßig sparsamer und schonender Umgang 
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mit Grund und Boden im Bereich des Plangebietes ermöglicht werden.  

Ergebnis:  

Für das Schutzgut Fläche ergeben sich durch die Flächeninanspruchnahme 

von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen Umweltauswirkungen ge-

ringer Erheblichkeit.  

Schutzgut Boden 

Beschreibung: 

Bei dem Boden im Plangebiet handelt es sich grundsätzlich um gewachse-

nen Boden, der bislang vorwiegend einer landwirtschaftlichen Nutzung un-

terlegen war. Durch den anthropogenen Einfluss ist der Oberbodenhorizont 

im Plangebiet nicht mehr in seiner natürlichen Zusammensetzung vorhan-

den. 

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Plangebiet derzeit nicht be-

kannt. (siehe auch Pkt. 1.4 „Geologie und Hydrologie“).  

Auswirkungen: 

Durch die Erhöhung des Versiegelungsgrades wird das Schutzgut Boden in-

folge der geplanten gewerblichen Nutzung grundsätzlich in seiner Funktions-

fähigkeit beeinträchtigt. Die Inanspruchnahme von Grund und Boden und die 

Bodenversiegelung werden auf ein funktional notwendiges Mindestmaß be-

schränkt. Andererseits wird im östlichen und südlichen Randbereich des 

Plangebiets teilweise auch Bereiche planungsrechtlich gesichert, wo künftig 

eine naturnahe Gestaltung des Bodens möglich und dauerhaft gesichert ist 

(Randeingrünung).  

Ergebnis: 

Für das Schutzgut Boden ergeben sich durch die Erhöhung des Versiege-

lungsgrades in Zusammenhang mit der geplanten gewerblichen Überbauung 

der Flächen Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit. 

Schutzgut Wasser 

Beschreibung: 

Im Bereich des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 

Ca. 75 m nordöstlich des Plangebietes verläuft mit dem Moosgraben ein 

oberirdisches Gewässer. Das Plangebiet liegt außerhalb von festgesetzten, 

vorläufig gesicherten oder ermittelten Überschwemmungsgebieten. Für das 

Plangebiet liegen keine genauen Angaben zu den Grundwasserverhältnis-

sen vor.  

Das nördliche Plangebiet liegt geringfügig innerhalb des wassersensiblen 

Bereichs. Diese Gebiete sind durch den Einfluss von Wasser geprägt und 
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werden anhand der Auen und Niedermoore, Auen, Gleye und Kolluvien ab-

gegrenzt. Sie kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des Wassers, 

in dem es zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. Nut-

zungen können hier beeinträchtigt werden durch über die Ufer tretende 

Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern 

oder zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. Im Unterschied zu amtlich 

festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungs-

gebieten kann bei diesen Flächen nicht angegeben werden, wie wahrschein-

lich Überschwemmungen sind. Die Flächen können je nach örtlicher Situa-

tion ein häufiges oder auch ein extremes Hochwasserereignis abdecken. An 

kleineren Gewässern, an denen keine Überschwemmungsgebiete oder 

Hochwassergefahrenflächen vorliegen, kann die Darstellung der wassersen-

siblen Bereiche Hinweise auf mögliche Überschwemmungen und hohe 

Grundwasserstände geben und somit zu Abschätzung der Hochwasserge-

fahr herangezogen werden (siehe auch Pkt. 1.4 „Geologie und Hydrologie“). 

Auswirkungen: 

Durch die auf dem überplanten Areal vorgesehene gewerbliche Nutzung mit 

zugehörigen Gebäudestrukturen und sonstigen Erschließungslagen erfolgt 

grundsätzlich eine Erhöhung der Bodenversiegelung, die eine Beeinträchti-

gung des natürlichen Wasserkreislaufes (Versickerung, Verdunstung, 

Grundwasserneubildung) zur Folge hat. Sämtliches nicht schädlich verunrei-

nigtes Niederschlagswasser der künftigen privaten Gewerbegrundstücke 

wird künftig vor Ort zur Versickerung gebracht werden. Mit der vorgeschrie-

benen extensiven Dachbegrünung kann ein gewisser Rückhalt des Nieder-

schlagswassers auf den privaten Grundstücksflächen und damit auch eine 

verzögerte Einleitung in den Untergrund ermöglicht werden. Grundsätzlich 

ist die Inanspruchnahme von Grund und Boden sowie die Bodenversiege-

lung auch bei der geplanten gewerblichen Nutzung auf ein verträgliches Maß 

zu reduzieren. 

Oberflächengewässer werden durch die Planung nicht unmittelbar tangiert.  

Mit den geplanten offenen Flächen im Bereich der randlichen Grünflächen 

und der geplanten Versickerung des nicht schädlich verunreinigten Nieder-

schlagswassers können die Auswirkungen der geplanten gewerblichen Nut-

zung des Plangebietes auf das Schutzgut Wasser minimiert werden. 

Ergebnis: 

Aufgrund der mit der geplanten gewerblichen Bebauung verbundenen Zu-

nahme der Versiegelung ergeben sich Umweltauswirkungen mittlerer Erheb-

lichkeit für das Schutzgut Wasser. 
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Schutzgut Luft/Klima 

Beschreibung: 

Eine gesonderte Erhebung der klimatischen Verhältnisse wurde für das 

Plangebiet nicht vorgenommen. Die bislang noch bestehenden landwirt-

schaftlichen Flächen sowie Grünflächen des Plangebietes tragen in gerin-

gem Umfang aktuell auch zum Luftaustausch zwischen den Siedlungsberei-

chen bei. Infolge der unmittelbar benachbarten gewerblichen Nutzflächen 

und Erschließungsstrukturen (St 2054, Gewerbegrund etc.) ist diese Funk-

tion im Plangebiet jedoch nur sehr eingeschränkt ausgeprägt.  

Auswirkungen: 

Durch die Überplanung des Areals gehen grundsätzlich offene landwirt-

schaftliche Flächen und damit ein Kaltluftentstehungsgebiet verloren. Infolge 

der Randlage des Areals, umgeben von bereits vorhandener, baulicher Nut-

zung und teilweise stark frequentierter Erschließungsstrukturen, ist diese 

Funktion im Plangebiet nur von geringer Bedeutung. Die geplanten randli-

chen Grünstrukturen und ergänzenden Baumpflanzungen werden zuneh-

mend eine ausgleichende Wirkung entfalten können. Sämtliche Dachflächen 

im künftigen Gewerbegebiet sind auf eine Nutzung erneuerbarer Energie 

ausgelegt, wodurch eine Verringerung klimaschädlicher Treibhausgasemis-

sionen ermöglicht werden kann. 

Mit der vorgeschriebenen extensiven Dachbegrünung kann für die gewerbli-

chen Gebäude grundsätzlich auch die temperaturausgleichende Wirkung 

dieser Dachkonstruktion genutzt werden.  

Ergebnis: 

Für das Schutzgut Luft/Klima ergeben sich infolge der geplanten gewerbli-

chen Nutzung keine erheblichen Umweltauswirkungen.  

Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 

Beschreibung:  

Die unmittelbare westliche Nachbarschaft des Plangebietes wird bereits teil-

weise durch großmaßstäbliche gewerbliche Baustrukturen und stark versie-

gelte Hofflächen geprägt. Das Plangebiet selbst wird bislang noch intensiv 

landwirtschaftlich genutzt und ist demzufolge durch wechselnde Fruchtfol-

gen charakterisiert. Die südliche, nördliche und östliche Nachbarschaft des 

Plangebietes ist durch weitere intensiv genutzte Flächen mit einzelnen land-

wirtschaftlichen Hofflächen geprägt. Im unmittelbaren Umfeld verlaufen auch 

noch zahlreiche städtische Hauptverkehrsstraßen (St 2054, Gewerbegrund, 

etc.). Aus den genannten Gründen bestehen bezüglich des Schutzgutes 

Landschaft daher bereits Vorbelastungen im Bereich des Planareals.  
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Auswirkungen:  

Mit der geplanten baulichen Entwicklung des Gewerbegebietes wird das Er-

scheinungsbild der bisher vorwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzten 

Fläche künftig verändert. Mit den vorgegebenen Ein- / Durchgrünungsmaß-

nahmen, den gestalterischen Festsetzungen und der Höhenbeschränkung 

neuer baulicher Anlagen kann auch künftig bei baulicher Nutzung des Plan-

gebietes eine verträgliche Einbindung in den in der Umgebung bereits vor-

handenen Baubestand sichergestellt werden. Negative Auswirkungen auf 

das Orts- und Landschaftsbild sind an dem bereits vorbelasteten und baulich 

vorgeprägten Standort infolge der Realisierung einer Bebauung nicht zu be-

fürchten, zumal das Areal bereits von ähnlich gestalteten Gebäudestrukturen 

umgeben ist, die das Landschaftsbild in diesem Bereich von Moorenweis be-

reits nachhaltig prägen. Mit den Eingrünungsmaßnahmen entlang der östli-

chen und südlichen Begrenzung und der neuen gewerblichen Bauflächen 

kann künftig ein „grüner Abschluss“ der Bebauung am Übergang zu den an-

grenzenden, weiterhin landwirtschaftlich genutzten Flächen gesichert wer-

den. 

Die Gemeinde Moorenweis räumt im Rahmen ihrer bauleitplanerischen Ab-

wägung im vorliegenden Fall der Möglichkeit zur Ansiedlung mittelständi-

scher Betriebe und zur Schaffung von Arbeitsplätzen (vgl. Belange unter § 1 

Abs. 6 Nr. 8 Buchstabe a) und c)) einen höheren Stellenwert ein als den 

landwirtschaftlichen bzw. landschaftlichen Belangen des Plangebiets. Unab-

hängig davon finden die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a) genannten Belange 

des Umwelt- und Naturschutzes bzw. der Landschaftspflege in der vorlie-

genden Bauleitplanung ebenfalls Berücksichtigung (Randeingrünung, Ein-

griffs-/Ausgleichbilanzierung, gestalterische Festsetzungen, etc.). 

Ergebnis:  

Im Zusammenhang mit der geplanten gewerblichen Nutzung ergeben sich 

für das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild Umweltauswirkungen mittle-

rer Erheblichkeit.  

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Beschreibung: 

Innerhalb des Plangebietes sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Kul-

turgüter vorhanden. In der weiteren Umgebung ca. 500 m südöstlich des 

Plangebiets liegt ein eingetragenes Bodendenkmal (Siedlung des Neolithi-

kums, D-1-7832-0108). Im Umfeld derartiger Denkmäler sind üblicherweise 

auch weitere Fundstellen zu erwarten. Als sonstige Sachgüter liegt die 110-

kV-Hochspannungsleitung Althegnenberg – Türkenfeld im westlichen Teil 

des Plangebietes vor. 
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Auswirkungen:  

Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Kulturgüter ist im Plangebiet bei Um-

setzung der geplanten gewerblichen Nutzung mit hoher Wahrscheinlichkeit 

auszuschließen. In der an das Plangebiet angrenzenden Fläche wurden 

Leistenziegel gefunden, die von Gebäuden aus der römischen Kaiserzeit 

stammen. Im weiteren Umfeld gibt es mehrere Fundstellen der römischen 

Kaiserzeit: zwei große Siedlungen östlich des Plangebietes (D-1-7832-0227, 

Schlagplatz und Freilandstation des Mesolithikums sowie Siedlung des Ne-

olithikums und der römischen Kaiserzeit und D-1-7832-0156, Siedlung und 

Grabenwerk des Späteolithikums (Chamer Kultur), Siedlung der Hallstattzeit, 

der mittleren bis späten Latènezeit und der römischen Kaiserzeit) und eine 

Villa rustica nördlich von Moorenweis (D-1-7832-0162, Villa rustica der römi-

schen Kaiserzeit). Deshalb sind im Geltungsbereich der Bauleitplanung wei-

tere Bodendenkmäler zu vermuten. Im Bereich von Bodendenkmälern sowie 

in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu vermuten sind, bedürfen gemäß Art. 7 

Abs. 1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaub-

nis. 

Durch die geplanten Erschließungsstraßen werden die vorhandenen Ver-

kehrsflächen der St 2054, des Feldweges und der Straße „Gewerbegrund“ 

im Zuge der Umsetzung der geplanten gewerblichen Bebauung eine Verän-

derung erfahren. Daher wird das Schutzgut sonstige Sachgüter durch die 

Planung tangiert. 

Ergebnis:  

Durch die geplante gewerbliche Nutzung und Überbauung ergeben sich für 

das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter keine erheblichen Umwelt-

auswirkungen.  

Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern wurden, soweit be-

urteilungsrelevant, bei den jeweiligen Schutzgütern miterfasst. Nach derzeiti-

gem Planungs- und Kenntnisstand sind keine Wechselwirkungen ersichtlich, 

die im Zusammenspiel eine erhöhte Umweltbetroffenheit befürchten lassen. 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass bei Realisierung der gewerbli-

chen Bebauung im Vergleich zu einer Beibehaltung der intensiven landwirt-

schaftlichen Bewirtschaftung des Areals, insbesondere aufgrund der deutli-

chen Erhöhung des Versiegelungsgrades, bei einigen Schutzgütern nach-

haltige Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
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8.4 Beschreibung und Bewertung der baubedingten und 
betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens 

Baubedingte Auswirkungen 

• Im Zuge der Umsetzung der Baumaßnahmen können künftig nicht be-

baute bzw. nicht versiegelte Flächen des Plangebietes (randliche Grün-

flächen etc.) vorübergehend als Arbeits- oder Lagerflächen für den Bau-

betrieb in Anspruch genommen werden. Innerhalb dieser Flächen kann 

es zu Bodenverdichtungen, Fahrschäden oder Verletzungen der oberen 

Bodenschichten durch schwere Baumaschinen, etc. kommen. Zudem 

könnten temporäre Lagerflächen zu Beeinträchtigungen umliegender Ve-

getation führen. (Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, 

Schutzgut Fläche, Schutzgut Boden, Schutzgut Wasser) 

• Infolge von Baufahrzeugen und Baumaschinen sowie des allgemeinen 

Baustellenbetriebs werden sich während der Bauzeit Lärm- und Erschüt-

terungsauswirkungen sowie eine allgemeine Bewegungsunruhe im 

Baustellenbereich einstellen. Wegen der bereits vorhandenen allgemei-

nen Vorbelastung (Gewerbe, Verkehrswege) werden diese Auswirkungen 

bei einem regulären Baustellenbetrieb aber nur bedingt wahrnehmbar 

sein. (Schutzgut Mensch, Schutzgut Tiere und Pflanzen) 

• Beim Betrieb von Baumaschinen und Baufahrzeugen ist ein Ausstoß von 

Luftschadstoffen zu erwarten. Infolge umliegender, teilweise stark frequen-

tierter Verkehrswege (St 2054 etc.) und bestehender gewerblicher Nutzflä-

chen werden diese aber nicht wahrnehmbar sein. 

(Schutzgut Mensch, Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, 

Schutzgut Luft / Klima) 

• Beim Baustellenbetrieb fallen durch den Betrieb von Baumaschinen sowie 

durch Bau- und Verpackungsmaterialien Abfälle unterschiedlichster Art 

an. Nachdem davon ausgegangen wird, dass diese ordnungsgemäß ent-

sorgt werden, sind diese Auswirkungen vernachlässigbar. Bei unvorher-

gesehenen Unfällen oder Havariefällen (Leckagen, etc.) an Baumaschi-

nen oder -fahrzeugen können sich aber nachhaltige Auswirkungen auf ei-

nige Schutzgüter einstellen. (Schutzgut Boden, Schutzgut Wasser) 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

• Durch das neue gewerblich genutzte Gebiet kann es zu erhöhtem Ver-

kehrsaufkommen und vermehrten Bewegungsunruhen in der direkten 

Umgebung des Plangebietes kommen. (Schutzgut Mensch, Schutzgut 

Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, Schutzgut Luft / Klima) 

• Durch die künftige Beleuchtung (Innen-, Außenbeleuchtung etc.) der ge-

werblichen Betriebe werden sich die derzeitigen Lichtverhältnisse im 
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Plangebiet zwar künftig ändern, wegen der Lage in unmittelbarer Nach-

barschaft zu Hauptverkehrsstraßen und bereits vorhandenen gewerbli-

chen Nutzflächen wird sich aber keine wesentliche Intensivierung von 

Lichtimmissionen einstellen. (Schutzgut Mensch, Schutzgut Tiere und 

Pflanzen / biologische Vielfalt) 

• Im geplanten Gewerbegebiet fallen nutzungsbedingt Abwasser und Abfall 

an. Diese werden ordnungsgemäß über die städtische Kanalisation bzw. 

durch die Entsorgungsdienste des Landkreises Fürstenfeldbruck ent-

sorgt. Sonstige Abfälle/Reststoffe (Altmetall etc.) müssen von den künfti-

gen Nutzern selbst entsorgt werden. (Schutzgut Mensch, Schutzgut Tiere 

und Pflanzen / biologische Vielfalt, Schutzgut Boden, Schutzgut Wasser) 

• Im Falle eines Brandereignisses im neuen Gewerbegebiet können auf 

den künftigen privaten Grundstücksfläche und den neuen Erschließungs-

straßen mit entsprechenden Brandschutzmaßnahmen (Aufstell- und Be-

wegungsflächen für die Feuerwehr, Rettungswege etc.) nachteilige Aus-

wirkungen eines derartigen Ereignisses minimiert werden. (Schutzgut 

Mensch, Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, Schutzgut 

Boden, Schutzgut Wasser) 

8.5 Kumulative Auswirkungen 

Kumulative Effekte der Umweltauswirkungen 

In den vorgenannten Kapiteln wurden die nach derzeitigem Kenntnisstand 

relevanten Umweltauswirkungen der geplanten gewerblichen Nutzung sepa-

rat (schutzgutbezogen, bau-, betriebsbedingt, etc.) analysiert. Unter be-

stimmten Bedingungen besteht die Möglichkeit, dass sich die jeweils diffe-

renzierten Beeinträchtigungen miteinander aufsummieren und hierdurch 

eine höhere Gesamtbeeinträchtigung anzunehmen ist, als die jeweilige Ein-

zelbeeinträchtigung. Auch unter Berücksichtigung der Summenwirkung aller 

beschriebenen Beeinträchtigungsfaktoren werden für die Nutzungs- und 

Schutzkriterien im Planbereich nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheb-

lichen nachteiligen Umweltauswirkungen prognostiziert, die über die vorge-

nannten Wirkungen hinausgehen, nachdem einzelne Beeinträchtigungen 

nicht entsprechend hoch prognostiziert werden. 

Kumulationswirkung mit anderen Vorhaben und Plänen 

Bei der Beurteilung, ob von der geplanten gewerblichen Nutzung erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen ausgehen, sind auch die kumulativen Wir-

kungen mit anderen Vorhaben / Planungen in ihrem gemeinsamen Einwir-

kungsbereich zu prüfen. Im Planungsraum und dessen maßgebendem Um-

feld sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine anderweitigen Planungen 
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oder Projekte bekannt, die im Zusammenwirken mit der geplanten gewerbli-

chen Nutzung des Plangebietes zu einer Summation von Umweltbeeinträchti-

gungen führen könnten. 

8.6 Beschreibung der erheblichen, nachteiligen Auswirkun-
gen, die bei schweren Unfällen oder Katastrophen zu er-
warten sind 

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es im Plangebiet keine Nutzungen oder 

Betriebe, die nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und der 

12. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) als sogenannte Stör-

fallbetriebe einzuordnen sind. Derartige Betriebe sind auch nicht geplant. Be-

sondere Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen eines Störfallbe-

triebes sind infolge der Planung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu er-

warten. Auch im näheren Umfeld des Plangebietes ist kein Störfallbetrieb 

vorhanden, so dass auch hier keine diesbezüglichen Risiken bestehen.  

8.7 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 
bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet weiterhin vorwie-

gend intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Eine Entwicklung von ge-

werblichen oder sonstigen Bauflächen wäre aufgrund der Lage im Außenbe-

reich gemäß § 35 BauGB nicht möglich. Bei Beibehaltung dieser landwirt-

schaftlichen Nutzung bliebe der Nährstoffeintrag durch Düngung weiterhin 

bestehen. Eine Entwicklung von Gehölzstrukturen im künftigen Randbereich 

wäre nicht zu erwarten. 

8.8 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich 

8.8.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die einzelnen Schutzgüter 

Schutzgut Mensch 

- Einhaltung der geltenden Vorgaben und Sicherheitsbestimmungen zum Arbeits-

schutz etc. beim Bau und Betrieb der einzelnen Gewerbebetriebe 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

- Gehölzpflanzungen und Anlage extensiver Grünstrukturen in den Randbereichen der 

gewerblichen Nutzflächen, zur Schaffung neuer Habitatstrukturen und Lebensräume 

für typische Arten des Siedlungsgebietes und eines wirksamen Puffers zu benach-

barten Biotopstrukturen.  
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- Vermeidung von Beeinträchtigungen umliegender Vegetationsstrukturen und beson-

ders geschützter Biotopstrukturen bei Umsetzung der gewerblichen Bauflächen ent-

lang der Grenze des Plangebietes.  

Schutzgut Boden, Schutzgut Fläche 

- Beschränkung des Versiegelungsanteiles der gewerblichen Flächen.  

- Schaffung und Sicherung von randlichen Flächen mit möglichst natürlichen Boden-

funktionen. 

- Vermeidung von Bodenverdichtungen und Fahrschäden etc. in Bereichen außerhalb 

des Plangebietes während des Baubetriebes (Bauzaun). 

Schutzgut Wasser 

- Minimierung des Anteils an abflusswirksamen Flächen im Plangebiet 

Schutzgut Luft/Klima 

- Ausbildung randlicher Gehölzstrukturen mit ausgleichender Funktion (CO2 - Bin-

dung, Sauerstoffproduktion, Kühlung, Filterwirkung etc.). 

Schutzgut Landschaft 

- Vorwiegend auf umgebende Baustrukturen abgestellte Maßstäblichkeit, Höhenent-

wicklung und Gestaltung der neuen gewerblichen Baustrukturen. 

- Vorgaben zur randlichen Eingrünung der gewerblichen Nutzflächen und deren Ver-

netzung mit den Strukturen der Umgebung. 

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

- Zurückhaltende Anpassungsmaßnahmen an bestehenden Erschließungsstraßen 

(St 2054, Gewerbegrund). 

- Teilweise Inanspruchnahme bereits bestehender Ver- und Entsorgungsleitungen. 

- Anpassung der maximalen Gebäudeoberkante an die 110-kV-Freileitung 

8.8.2 Naturschutz (naturschutzfachlicher Ausgleich) 

Die zu erwartenden Auswirkungen der geplanten Baumaßnahmen auf die 

Natur und Landschaft sowie die Ermittlung der zur Eingriffskompensation 

notwendigen Ausgleichsflächen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung gemäß § 1 a Abs. 3 Satz 1 BauGB werden für das Plangebiet 

nach dem aktuellen „Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ 

vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr durchge-

führt. 

Er dient als Orientierungshilfe für eine fachlich und rechtlich abgesicherte, 

aber auch zügige Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. 

Er wird den Gemeinden zur eigenverantwortlichen Anwendung empfohlen. 

Die Bewertungsmethodik des vorliegenden Leitfadens lehnt sich an die Bay-

KompV an und berücksichtigt dabei die spezifischen Anforderungen an städ-

tebauliche Planungen. 

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt anhand der in o.g. Leitfaden 

dargelegten Handlungsempfehlung in 5 Schritten. 
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Schritt 1: Bestandserfassung und -bewertung   

Die Erfassung von Biotop- und Nutzungstypen (BNT) geringer und mittlerer 

naturschutzfachlicher Bedeutung erfolgt anhand einer vereinfachten Erfas-

sung mit den Listen 1a und 1b der Anlage 1 und einer pauschalierten Bewer-

tung mit 3 bzw. 8 Wertpunkten. 

Beim Bestand innerhalb des Plangebietes handelt es sich größtenteils um 

bislang intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen, die als BNT mit ge-

ringer naturschutzfachlicher Bedeutung einzustufen und damit pauschal mit 

3 Wertpunkten (WP) zu bewerten sind. Bei dem überplanten Teilbereich der 

„St 2054“ handelt es sich um bereits vollversiegelte Verkehrsflächen, die von 

der Bilanzierung ausgenommen werden können. Ebenfalls von der Bilanzie-

rung ausgenommen wird der südwestliche Teil der öffentlichen Verkehrsflä-

che im Geltungsbereich, da dieser Bereich bereits Bestendteil des rechtsver-

bindlichen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet II“ ist und auf Ebene dieses 

Bebauungsplanes bereits eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung er-

folgte, zumal der Großteil dieser Fläche ebenfalls bereits voll versiegelt ist. 

Zudem wird der landwirtschaftliche Anwandweg im Nordosten des Plange-

bietes von der Bilanzierung ausgenommen, da dieser keine Veränderung er-

fährt.  

Schritt 2: Ermittlung der Eingriffsschwere   

Die Schwere der Beeinträchtigungen auf Natur und Landschaft kann über-

schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet wer-

den. Hierzu wird für das neue Gewerbegebiet inklusive neuer öffentlicher 

Verkehrs- und Grünflächen (ca. 34.045 m²) die im vorliegenden Bebauungs-

plan festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 herangezogen. 

Schritt 3: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs inkl. Planungsfaktor   

Der rechnerisch ermittelte Ausgleichsbedarf kann bei Maßnahmen ggf. ent-

sprechend Anlage 2, Tabelle 2.2 des Leitfadens um einen Planungsfaktor 

bis zu 20% reduziert werden. Voraussetzung ist, dass diese Vermeidungs-

maßnahmen rechtlich verbindlich gesichert sind (z.B. festgesetzt nach § 9 

BauGB oder vertraglich vereinbart nach § 11 BauGB). Im vorliegenden Be-

bauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet – An den Krautgärten“ sind im 

Randbereich entlang der Grenzen des Plangebietes Pflanzgebote zur Aus-

bildung einer Randeingrünung aus freiwachsenden Gehölzen unterschiedli-

cher Ausprägung festgelegt. Somit kann ein verträglicher Übergang zu den 

angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen gewährleistet werden. 

Dadurch kann auch die biologische Vielfalt und Vernetzungsfunktion zum 

freien Landschaftsraum gestärkt werden. Die geplanten Grünflächen können 

darüber hinaus im Zusammenspiel mit den festgesetzten wasser- und luft-

durchlässigen Belägen für Zufahrten, Stellplätze etc. nach Möglichkeit auch 
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dazu beitragen, dass im Plangebiet anfallende unverschmutzte Nieder-

schlagswasser zur Versickerung zu bringen. 

Aus den genannten Gründen wird je Vermeidungsmaßnahme (Flächen mit 

Pflanzbindung, wasserdurchlässige Beläge) für die vorliegende Eingriffs- 

und Ausgleichsbilanzierung ein Planungsfaktor von 5 % angesetzt, zumal die 

neuen öffentlichen Grünflächen, auf denen einen naturschutzfachliche Auf-

wertung (Extensivierung) erfolgt, bei der Ermittlung der eingriffsrelevanten 

Fläche mit eingestellt wurden. Somit wird eine Planungsfaktor von insgesamt 

10 % angesetzt.  

Der Ausgleichsbedarf für die aus dem vorliegenden Bebauungsplan resultie-

renden Eingriffe berechnet sich wie folgt: 

 

Ausgleichsbedarf neues Gewerbegebiet (GE) inkl. neue öffentliche Ver-

kehrs- und Grünflächen: 

34.045 m² x 3 WP x 0,8 = 81.708 WP 

Ausgleichsbedarf gesamt (abzüglich Planungsfaktor): 

(81.708 WP) – 10% = 81.708 WP – 8.171 = 73.537 WP  

Schritt 4: Geeignete Ausgleichsmaßnahmen / Maßnahmenkonzept  

Die in Schritt 1 dargelegten Empfehlungen gelten bei der Erfassung und Be-

wertung des Ausgangszustands der in Betracht kommenden Ausgleichsflä-

chen entsprechend, wobei an dieser Stelle keine pauschale, sondern eine 

konkrete flächenscharfe Erfassung und Bewertung der BNT vorgenommen 

wird. Ausgehend davon wird ein Ausgleichskonzept entwickelt, indem die er-

forderlichen Maßnahmen und die hierfür notwendigen Flächen ausgewählt 

werden. 

Nachdem für das Plangebiet selbst, neben den bereits vorgesehenen Ver-

meidungs- und Minderungsmaßnahmen (Durch- und Eingrünung, etc.), 

keine weitere naturschutzfachliche Aufwertung möglich ist, muss der Aus-

gleichsbedarf auf zusätzlichen externen Flächen umgesetzt werden, die dem 

vorliegenden Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet – An den Kraut-

gärten“ dann verbindlich zugeordnet werden müssen. 

Hierzu steht eine Teilfläche auf dem Grundstück Fl. Nr. 2993, Gemarkung 

Moorenweis, mit einer Flächengröße von ca. 9.192 m² zur Verfügung (s. Teil-

plan 2 in der Planzeichnung). 

Beim Bestand innerhalb der geplanten Ausgleichsfläche handelt es sich 

größtenteils um bislang intensiv bewirtschaftetes Grünland, das als BNT mit 
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geringer naturschutzfachlicher Bedeutung einzustufen und gemäß Bio-

topwertliste der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) mit 3 

Wertpunkten (WP) zu bewerten ist. Als Ausgangszustand für die externe 

Ausgleichsfläche sind somit insgesamt 27.576 WP (9.192 m² x 3 WP) in die 

Bilanzierung einzustellen.   

Auf der externen Ausgleichfläche ca. 400 m nördlich der Ortslage Mooren-

weis (Grundstück Fl. Nr. 2993, Gemarkung Moorenweis) ist eine Umwand-

lung von bestehendem Intensivgrünland in eine artenreiche Flachland-Mäh-

wiese (FFH-Lebensraumtyp 6510) mit Anlage einer Seige vorzunehmen.  

Die Extensivierung der Fläche mit Anlage einer Seige (Größe ca. 9.192 m² 

m²) soll durch eine flache Mulde, etwa 0,5 m unter dem Ausgangsniveau 

(Bodenmodellierung) vorbereitet werden. Die flache Mulde soll entlang der 

Maisach ausgeführt werden. Die aus der Anlage der Mulde resultierenden 

Oberbodenmassen werden randlich als flache (mähbare) Wälle eingebaut. 

Im Anschluss daran wird die Fläche partiell mit Blumen eingesät oder geeig-

netes Übertragungsmaterial eingebracht. Durch die Nutzung in den folgen-

den Jahren breiten sich die etablierten Arten langsam auf der Fläche aus. 

Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die Flächen mit Oberbodenbewegungen 

oder mit Oberbodenaushub so modelliert und die Erdmassen so eingebaut 

werden, dass die Pflege der Flächen durch wiederkehrende Mahd ohne 

Probleme und Einschränkungen möglich sein wird. Falls erforderlich, wird 

der Aushub auch flächig auf der Restfläche verteilt.  

Bei der artenreichen Mähwiese ist vorgesehen, die Schnittzeitpunkte bei der 

Mahd in den Zeitraum von Mitte Juli bis Anfang/Mitte September zu legen. 

Eine Störung von bodenbrütenden Vogelarten kann weitestgehend ausge-

schlossen werden.  

Als wiederkehrende Pflegemaßnahme ist u.a. eine Mahd sämtlicher Wiesen-

bereiche inklusive der flachen (mähbaren) Wallschüttungen zweimal jährlich 

(1. Mahd nach 1. Juli; 2. Mahd nach 01. September oder alternativ Bewei-

dung durch Schafe) mit Abtransport des Mähgutes durchzuführen. Ggf. ist in 

Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde eine Nachsaat erforder-

lich, falls die für den FFH-Lebensraumtyp 6510 erforderliche Artenzusam-

mensetzung nicht erreicht wird.   

Gemäß Biotopwertliste der Bayerischen Kompensationsverordnung (Bay-

KompV) ist die Maßnahme abzüglich eines Wertpunktes mit 11 Wertpunkten 

(WP) zu bewerten. 

Somit ergibt sich nach Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen (Herstel-

lung einer artenreichen Flachland-Mähwiese (FFH-Lebensraumtyp 6510) mit 

Anlage einer Seige) auf der überplanten externen Ausgleichsfläche ein 

Prognosezustand von insgesamt 101.112 WP (9.192 m² x 11 WP). 
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Schritt 5: Umfang, Bewertung von Ausgleichsmaßnahmen/ Bilanzierung  

Die geplanten Ausgleichmaßnahmen für das Schutzgut Arten und Lebens-

räume decken auch den Ausgleichsbedarf für die Beeinträchtigungen der 

Funktionen der nicht flächenbezogen bewertbaren Merkmale und Ausprä-

gungen ab. Der Ausgleichsumfang für flächenbezogen bewertbare Merk-

male und Ausprägungen des Schutzguts Arten und Lebensräume erfolgt in 

Wertpunkten gemäß der Berechnungsformel in der folgenden Matrix. 

 

Somit ergibt sich durch die vorgesehenen naturschutzfachlichen Aufwer-

tungsmaßnahmen ein Ausgleichsumfang von 73.536 WP (101.112 WP – 

27.576 WP). 

Der rechnerisch ermittelte Ausgleichsbedarf (Schritt 3) wird dem durch die 

Aufwertung der Maßnahmenflächen rechnerisch ermittelten Ausgleichsum-

fang (Schritt 5) anhand einer Wertpunktebilanz der BNT bilanzierend gegen-

übergestellt. Der ermittelte Ausgleichsbedarf von 73.537 WP (vgl. Schritt 3) 

kann durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen somit kompensiert wer-

den. Weitere externe naturschutzfachliche Aufwertungsmaßnahmen sind für 

die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Gewerbegebiet -An den 

Krautgärten“ daher nicht erforderlich. 

8.9 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine Prüfung artenschutz-

rechtlicher Belange insoweit erforderlich, ob ggf. artenschutzrechtliche Ver-

botstatbestände gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz der Realisierung des 

Vorhabens entgegenstehen. Beurteilungsgegenstand sind hierbei die euro-

parechtlich geschützten Arten, sowie Arten mit strengem Schutz ausschließ-

lich nach nationalem Recht. 

Ausgehend von der bisherigen Nutzung als intensiv bewirtschaftete Acker-

fläche im Randbereich zu vorhandenen Siedlungsgebieten und Erschlie-

ßungsstrukturen fungiert das Plangebiet als Teilhabitat für typische Arten 

des Siedlungsgebietes sowie als (potentielles) Teilhabitat (Nahrungshabitat) 

für Arten mit größeren Lebensraumansprüchen (z. B. Bussard, Turmfalke, 

Feldhase). Diese Arten besitzen die Fähigkeit, eine große Bandbreite ver-

schiedener Umweltfaktoren zu ertragen sowie einen raschen Ortswechsel 

vorzunehmen. Im Zuge der Planung wird nur ein unmaßgeblicher Teil der 

Lebensstätten der (potentiell) betroffenen Tierarten beeinträchtigt, so dass 

deren Funktionalität trotz der vorgesehenen Eingriffe weiterhin gewahrt 
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bleibt. Da eine direkte Tötung von Individuen der (potentiell) betroffenen Ar-

ten im Zuge der Umsetzung der Planung unwahrscheinlich ist, sind insge-

samt nachteilige Auswirkungen auf die jeweiligen lokalen Populationen der 

betroffenen Arten nicht zu erwarten.   

Für das Plangebiet liegen auch keine Hinweise auf prioritäre Lebensräume 

und Arten gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), der 

EG-Vogelschutzrichtlinie sowie auf potentielle FFH-Lebensräume vor. 

Die Möglichkeit des Vorkommens derartiger Arten im Plangebiet ist mit weit-

gehender Sicherheit auszuschließen.  

Artenschutzrechtliche Belange stehen der Umsetzung der Planung nach der-

zeitigem Kenntnisstand nicht entgegen. 

8.10 Planungsalternativen 

Die bisher intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen im Osten der Ge-

meinde Moorenweis werden für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen, um 

dem hohen Bedarf an gewerblichen Bauflächen im Gemeindegebiet Rech-

nung zu tragen. Das Areal ist für eine Entwicklung gewerblicher Bauflächen 

aufgrund der verkehrsgünstigen Randlage in unmittelbarer Nachbarschaft zu 

Hauptverkehrswegen (St 2054) und bereits bestehenden Gewerbeflächen in 

besonderem Maße geeignet. Mit der vorliegenden Planung soll dem dringen-

den Bedarf an neuen gewerblichen Bauflächen Rechnung getragen und eine 

städtebaulich ansprechende Fortführung der gewerblichen Bebauung im Os-

ten des Gemeindegebietes Moorenweis gewährleistet werden, nachdem 

eine Ausweisung von gewerblichen Bauflächen (Gewerbegebiet) aus meh-

reren Gründen (Erschließung, Grundstücksverfügbarkeit, Immissionsschutz, 

etc.) derzeit ausschließlich an dieser Stelle des Gemeindegebiets erfolgen 

kann, zumal aufgrund der bestehenden Hochspannungsfreileitung auch be-

reits eine gewisse Vorbelastung besteht.  

Die noch unbebauten Flächen im Nordwesten des bestehenden Gewerbe-

gebietes kann nicht zurückgegriffen werden, da sich diese Flächen bereits in 

Privateigentum befinden und kurz- bis mittelfristig ebenfalls einer gewerbli-

chen Nutzung zugeführt sein werden. 

Mit der Umsetzung der Planung kann den kommunalen Entwicklungszielen 

vollumfänglich Rechnung getragen werden. Auch unter betriebswirtschaftli-

chen Aspekten ist der Standort im Osten der Gemeinde Moorenweis für eine 

Ansiedlung gewerblicher Nutzflächen besonders geeignet, da bereits beste-

hende Erschließungswege und Infrastruktureinrichtungen (Kanäle, Leitungen 

etc.) künftig vollumfänglich genutzt werden können. 
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8.11 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwie-
rigkeiten und Kenntnislücken 

Für die vorgenommene Bewertung der Umweltauswirkungen der geplanten 

gewerblichen Nutzung wurden Erfahrungswerte aus Planungen ähnlicher Art 

herangezogen. Weiter wurden die Online-Angaben des Landesamtes für 

Umwelt zu Schutzgebieten, Natura 2000-Gebieten, Biotopkartierung und die 

Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege zu Bodendenkmälern ver-

wendet. Die Berechnung der naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen er-

folgte nach dem aktuellen „Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitpla-

nung“ vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. 

Zudem liegen aus dem Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan bzw. 

aus dem Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbe-

gebiet – An den Krautgärten“ folgende Arten umweltbezogener Informatio-

nen vor, die bei der Überarbeitung des Umweltberichtes entsprechend be-

rücksichtigt wurden. 

Schutzgut Mensch/Bevölkerung: 

▪ Büro em plan, Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbe-

gebiet – An den Krautgärten“, Projekt Nr. 2023 1773, Stand 09/24, mit Ausführungen zur 

Betrachtung der Schallemissionen und -immissionen aus dem Straßenverkehr sowie zur 

Geräuschkontingentierung (Gewerbelärm). 

▪ Landratsamt Fürstenfeldbruck, Untere Immissionsschutzbehörde, Schreiben vom 

29.03.2023, mit Anmerkungen zum Erfordernis einer schalltechnischen Untersuchung. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen: 

▪ Landratsamt Fürstenfeldbruck, Untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 29.03.2023 und 

16.04.2024, mit Anmerkungen zur Ortsrandeingrünung sowie zur Eingriffs-/Ausgleichbilan-

zierung. 

Schutzgut Wasser: 

▪ Wasserwirtschaftsamt München, Schreiben vom 02.03.2023 und 15.04.2024, mit Anmer-

kungen zur Niederschlagswasserbeseitigung (Konzept erforderlich) sowie zum Thema 

Starkregen, Grundwasser und vorsorgendem Bodenschutz. 

▪ Landratsamt Fürstenfeldbruck, Untere Wasserrechtsbehörde, Schreiben vom 29.03.2023, 

mit Anmerkungen zu wasserdurchlässigen Befestigungen, zur Niederschlagswasserbeseiti-

gung (Konzept erforderlich) sowie zum Thema Starkregen. 

Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild: 

▪ Landratsamt Fürstenfeldbruck, Untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 29.03.2023 und 

16.04.2024, mit Anmerkungen zur nachteiligen Beeinflussung des Landschaftsbildes und 

zur Einschränkung der Funktionsfähigkeit des Freiraumes. 

8.12 Beschreibung der geplanten Überwachungsmaßnah-
men (Monitoring) 

Nach § 4 c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkun-

gen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwa-

chen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen früh-

zeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe 
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zu ergreifen. 

Die Umsetzung der im Gewerbegebiet vorgesehenen Durch- und Eingrü-

nungsmaßnahmen werden von der Gemeinde Moorenweis erstmalig zwei 

Jahre nach Aufnahme der Nutzung auf dem jeweiligen Grundstück und spä-

ter nach Bedarf durch Ortsbesichtigung überprüft. 

Bei nicht sachgerechter Entwicklung der Gehölz- und Grünstrukturen im 

Plangebiet sowie der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf der externen 

Ausgleichsfläche ist von der Gemeinde Moorenweis ggf. unter Einschaltung 

eines Fachplaners in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu 

klären, welche geeigneten Maßnahmen zur Abhilfe getroffen werden kön-

nen. 

8.13 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Auf einer bisher als intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche im Osten der 

Ortslage Moorenweis soll eine gewerbliche Nutzung planungsrechtlich gesi-

chert werden. Bei einer Gegenüberstellung der Auswirkungen der geplanten 

Nutzung zu einer alternativ möglichen Beibehaltung der intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung zeigt sich, dass aufgrund der Zunahme der Versiege-

lung des Areals infolge der gewerblichen Bebauung bei einigen Schutzgü-

tern (Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser) nachteilige 

Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Als Ergebnis der Bewertung der Umweltauswirkungen kann festgehalten 

werden, dass im Gegensatz zur Fortsetzung der intensiven landwirtschaftli-

chen Nutzung mit der Realisierung der gewerblichen Nutzung eine höhere 

Nutzungsintensität dieses Areals mit nachteiligen Auswirkungen auf einige 

Schutzgüter verbunden ist. Durch eine naturschutzfachliche Aufwertung des 

östlichen und südlichen Radbereiches (Gehölzstrukturen) der neuen Gewer-

befläche durch zusätzliche Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

(wasserdurchlässige Beläge, Niederschlagswasserversickerung über pri-

vate Grundstücke, etc.) können die Auswirkungen der geplanten gewerbli-

chen Bebauung auf die Umwelt weiter minimiert werden.  

Darüber hinaus werden zusätzlich naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnah-

men in einer Größenordnung von 73.536 WP zur Kompensation der verblei-

benden Umweltauswirkungen der geplanten gewerblichen Nutzung auf einer 

externen Ausgleichsfläche innerhalb des Gemeindegebietes Moorenweis um-

gesetzt und dem Bebauungsplan planungsrechtlich verbindlich zugeordnet.  

Der Umsetzung der Planung stehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine 

artenschutzrechtlichen Belange entgegen.  
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9. Denkmalschutz 

Das Plangebiet wird nicht direkt von Denkmälern berührt. In der an den Än-

derungsbereich angrenzenden Fläche wurden Leistenziegel gefunden, die 

von Gebäuden aus der römischen Kaiserzeit stammen. Im weiteren Umfeld 

gibt es mehrere Fundstellen der römischen Kaiserzeit: zwei große Siedlun-

gen östlich des Plangebietes (D-1-7832-0227, Schlagplatz und Freilandsta-

tion des Mesolithikums sowie Siedlung des Neolithikums und der römischen 

Kaiserzeit und D-1-7832-0156, Siedlung und Grabenwerk des Späteolithi-

kums (Chamer Kultur), Siedlung der Hallstattzeit, der mittleren bis späten 

Latènezeit und der römischen Kaiserzeit) und eine Villa rustica nördlich von 

Moorenweis (D-1-7832-0162, Villa rustica der römischen Kaiserzeit). Des-

halb sind im Geltungsbereich der Bauleitplanung weitere Bodendenkmäler 

zu vermuten. 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwen-

dig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Un-

teren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

10. Altablagerungen, Altstandorte und Alt-
lastenbereiche 

Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllun-

gen, Altablagerungen o. Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend 

das Landratsamt Fürstenfeldbruck einzuschalten, das alle weiteren erforder-

lichen Schritte in die Wege leitet. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus er-

höhten Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche 

zu zusätzlichen Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Es 

wird empfohlen, vorsorglich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das 

Landratsamt ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis 

zu setzen. 

Sollten bei Aushubarbeiten (organoleptisch) auffällige Verunreinigungen an-

getroffen werden, so sind diese vollständig auszukoffern, getrennt vom übri-

gen Aushubmaterial zwischenzulagern und durch geeignete Maßnahmen 

gegen Niederschlagswasser zu sichern. Das weitere Vorgehen ist in diesem 

Fall umgehend mit dem Landratsamt Fürstenfeldbruck, Staatl. Abfallrecht 

abzustimmen. 
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11. Hinweise und nachrichtliche Übernah-
men 

11.1 Belange des Staatlichen Bauamtes 

Bauverbot 

Das von der Bauleitplanung betroffene Gebiet schließt den Bereich der 

Freien Strecke der St 2054 im Abschnitt 330 Station 0,009–2,237 ein. Ent-

lang der freien Strecke von Staatsstraßen gilt gemäß Art. 23 Abs. 1 Ba-

yStrWG für bauliche Anlagen bis 20 m Abstand vom äußeren Rand der Fahr-

bahndecke Bauverbot. 

Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG in-

nerhalb der Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb der Anbauverbots-

zone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers 

nicht gestört wird (§ 33 StVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB). 

Anpflanzungen entlang der Staatstraße sind im Einvernehmen mit dem 

Staatlichen Bauamt Freising–Servicestelle München (Sachgebiet S15) vor-

zunehmen. 

Erschließung 

Das von der Bauleitplanung betroffene Gebiet schließt den Bereich der freien 

Stecke der St 2054 von Abschnitt 330 Station 0,009 bis Abschnitt 330 Station 

2,237 ein. 

Der Anschluss des Baugebietes an die St 2054 erfolgt über eine neue Er-

schließungsstraße auf Fl. Nr. 1416 und 1426. 

Durch die Ausweisung des Gewerbegebietes ist in diesem Bereich mit einer 

Zunahme des Verkehrs zu rechnen. 

Um einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer durch Linksabbieger in das 

neue Baugebiet auszuschließen, ist eine Linksabbiegespur erforderlich (§ 1, 

Abs. 6 Nr. 9 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 BayStrWG). Diese ist gemäß RAL 

2012 auszuführen. 

Nach § 32 Abs. 1 BayStrWG hat die Kommune die Kosten der Änderung zu 

tragen. 

Zwischen der Gemeinde und dem Staatlichen Bauamt Freising wurde ver-

einbart, dass die Planung und die Bauausführung des Knotenpunktes, im 

Rahmen der Erhaltungsmaßnahme der Straßenbauverwaltung im Jahr 

2024, durch das Staatliche Bauamt Freising umgesetzt werden soll. 

Über die Änderung der Einmündung hat die Kommune vor Rechtsverbind-

lichkeit des Bauleitplans beim Staatlichen Bauamt Freising–Servicestelle 
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München den Abschluss einer Vereinbarung zu beantragen, in der die tech-

nischen Einzelheiten sowie die Kostentragung (Planungs-, Bau- und Verwal-

tungskosten) zu regeln sind. 

Sichtflächen 

Die Haltesicht ist in den Geltungsbereich des Bauleitplanes zu übernehmen 

(Art. 26 BayStrWG i.V.m. Art. 29 BayStrWG, Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs) unter Berücksichtigung der RAL. 

Innerhalb der gekennzeichneten Sichtflächen dürfen außer Zäunen neue 

Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen 

aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen u.Ä. mit dem Grundstück nicht fest 

verbundene Gegenstände dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr 

als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dürfen dort ge-

nehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegen-

stände gelagert oder hinter stellt werden, die diese Höhe überschreiten. Dies 

gilt auch für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der 

Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen. 

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen 

Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Eventu-

elle erforderliche Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger 

der Bundes- bzw. Staatsstraße übernommen (Verkehrslärmschutzverord-

nung - 16. BImSchV). 

11.2 Belange der Brandschutzdienststelle Fürstenfeldbruck 

Gemeindliche Feuerwehren  

Art. 1 Bayerisches Feuerwehrgesetz:  

(1) Die Gemeinde hat als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis dafür zu 

sorgen, dass drohende Brand- oder Explosionsgefahren beseitigt und 

Brände wirksam bekämpft werden (abwehrender Brandschutz) sowie aus-

reichende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder Notständen im 

öffentlichen Interesse geleistet wird (technischer Hilfsdienst).  

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben die Gemeinden in den Grenzen ih-

rer Leistungsfähigkeit gemeindliche Feuerwehren (Art. 4 Abs. 1) aufzustel-

len, auszurüsten und zu unterhalten. […]  

Die Feuerwehr ist daher dem örtlichen Risiko entsprechend auszustatten, zu 

unterhalten und auszubilden.  

Es wird auf die 1.1 der Vollzugsbekanntmachung zum Bayerischen Feuer-

wehrgesetz zur Erstellung von Feuerwehrbedarfsplänen verwiesen.  

Hilfsfrist: (siehe 1.2 VollzBekBayFwG)  
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2Hierfür ist es notwendig, dass grundsätzlich jede an einer Straße gelegene 

Einsatzstelle von einer gemeindlichen Feuerwehr in höchstens zehn Minuten 

nach Eingang einer Meldung bei der alarmauslösenden Stelle erreicht wer-

den kann (Hilfsfrist).  

3Die Hilfsfrist setzt sich zusammen aus der Gesprächs- und Dispositionszeit 

der alarmauslösenden Stelle sowie der Ausrücke- und Anfahrtszeit der Feu-

erwehr.  

4Die Gemeinden legen bei der Feuerwehrbedarfsplanung grundsätzlich eine 

Ausrücke- und Anfahrtszeit der gemeindlichen Feuerwehr von höchstens 

achteinhalb Minuten ab dem Abschluss ihrer Alarmierung zugrunde.  

Notwendigkeit eines Hubrettungsfahrzeugs (z.B. Drehleiter):  

Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungswege der Feuerwehr 

führt und bei denen die Oberkante der Brüstung zum Anleitern bestimmter 

Fenster oder Stellen mehr als 8 Meter über der Geländeoberfläche liegt, dür-

fen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Hub-

rettungsfahrzeuge verfügt und diese innerhalb der Hilfsfrist diese erreichen 

können. (siehe Art. 31 Abs. 3 Satz 1 BayBO)  

→ Sollte kein geeignetes Hubrettungsfahrzeug innerhalb der Hilfsfrist die 

Einsatzstelle erreichen können, ist im Rahmen der Bauleitplanung bereits zu 

verankern, dass auch die zweiten Rettungswege mit mehr als 8 Meter Brüs-

tungshöhe baulich sicherzustellen sind. 

Besondere Gefahren:  

Bei der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben oder anderer be-

sonderer Einrichtungen (z.B. Labore), die aufgrund der Betriebsgröße, Be-

triebsart und / oder der gelagerten / hergestellten / zu verarbeitenden Stoffe 

(z.B. Gefahrstoffe) einen besonderen Gefahrenschwerpunkt bilden, ist die 

vorhandene Ausstattung der Feuerwehr ggf. anzupassen. 

Verkehrsflächen & Zugänglichkeit  

Die öffentlichen Verkehrswege sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der 

Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsradien, Traglast usw. mit den Fahrzeu-

gen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden können.  

Wir verweisen hierzu auf die „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ ge-

mäß den Bayerischen Technischen Baubestimmungen BayTB.  

Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. „Wendehammer“ auch 

für Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Zur ungehinderten Benutzung ist 

ein Wendeplatzdurchmesser von mindestens 18 Meter, für Drehleiterfahr-

zeuge ein Durchmesser von mindestens 21 Meter erforderlich.  
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Sollten Teile von Gebäuden weiter als 50 Meter Laufweglänge (Art. 5 Abs. 1 

Satz 5 BayBO) von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegen bzw. mög-

lich sein, so müssen diese Teile über Feuerwehr-Zufahrten und ggf. Feuer-

wehr-Bewegungsflächen auf dem Grundstück erschlossen werden.  

Durch entsprechende Planung der öffentlichen Verkehrsflächen kann ggf. 

der Aufwand für zukünftige Bauvorhaben vereinfacht werden.  

Flächen für die Feuerwehr sind entsprechend der Hinweise der Richtlinie für 

Flächen für die Feuerwehr zu kennzeichnen (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 BayBO) 

und amtlich zu siegeln.  

Es ist dauerhaft sicherzustellen (z.B. über Verkehrsbeschränkungen und 

Halteverbote), dass die Flächen für die Feuerwehr ungehindert der Feuer-

wehr zur Verfügung stehen.  

Sollten diese mit Sperrpfosten oder ähnlichem abgesichert werden, muss 

gewährleistet sein, dass die Feuerwehr diese öffnen kann (z.B. Hydranten-

schlüssel A oder B nach DIN 3223).  

Umklappbare Sperrpfosten dürfen im umgeklappten Zustand 8 cm Höhe 

nicht überschreiten und sind nur außerhalb von Kurvenbereichen oder Ähn-

lichem möglich. (Nr. 6 Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr)  

Löschwasserversorgung  

Gemeinden haben gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 2 die Pflichtaufgabe die not-

wendigen Löschwasserversorgungsanlagen bereitzustellen und zu unterhal-

ten.  

Art. 4 Abs. 3 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) und das Ge-

setz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) finden Anwendung. 

Sollte die Löschwasserversorgung mit der Trinkwasserversorgung kombi-

niert werden, ist dennoch sicherzustellen, dass die Löschwasserversorgung 

ausreichend leistungsfähig ist.  

Das Arbeitsblatt W 405 des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Was-

serfaches e.V.) gibt Auskunft über die notwendige Leistungsfähigkeit zur Er-

füllung des Grundschutzes.  

Gegebenenfalls ist der Löschwasserbedarf nach dem „Ermittlungs- und 

Richtwertverfahren“ zu ermitteln.  

→ Für Tiefgaragen sind mindestens 1.600 l/min bzw. 96 m³/h vorzuhalten.  

Die Standorte der Löschwasserentnahmestellen sind so zu wählen, dass 

zwischen zwei Lösch-wasserentnahmestellen im bebauten Gebiet höchs-

tens 150 Meter Laufweglänge liegen.  

Sollten im Gebiet Tiefgaragen möglich sein, so sollte die nächstgelegene 

Löschwasserentnahmestelle in maximal 75 Metern Laufweglänge entfernt 

zur Tiefgaragenrampe liegen.  
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Als Löschwasserentnahmestellen kommen in Frage:  

• Überflurhydranten nach DIN EN 14384  

• Unterflurhydranten nach DIN EN 14339  

• Löschwasserbrunnen nach DIN EN 14220  

• Unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 14230  

Löschwasserbrunnen und Löschwasserbehälter benötigen eine entspre-

chende Zufahrtsmöglichkeit gemäß Richtlinie über Flächen für die Feuer-

wehr. Die Ausführungsplanung von Löschwasserbrunnen und Löschwasser-

behältern ist mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.  

Es sind mindestens ein Drittel der Löschwasserentnahmestellen als Über-

flurhydranten auszuführen.  

Der Brandschutzdienststelle und der Feuerwehr ist ein Plan (z.B. Hydranten-

plan) mit den öffentlichen Löschwasserentnahmestellen zur Verfügung zu 

stellen. 

11.3 Belange der Bayernwerk Netz GmbH 

110-kV-Freileitung  

Die Leitungsschutzzone der Ltg. Nr. J273 beträgt 25,00 m beiderseits der 

Leitungsachse. Gemäß DIN EN 50341-1 sind bei 110-kV folgende Mindest-

abstände zu den Leiterseilen einzuhalten: Verkehrsflächen: 7,00 m, Ge-

lände: 6,00 m, Bauwerke: 5,00 m, feuergefährdete Betriebsstätten (Tankstel-

len usw.) und Gebäude ohne feuerhemmende Dächer 11,00 m, Sportflä-

chen: 8,00 m, Zäune usw.: 3,00 m, Bepflanzung 2,50 m. Bei der Ermittlung 

der Abstände ist unter der Leitung der größtmögliche Durchhang und seitlich 

der Leitung das größtmögliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind anzu-

nehmen.  

Innerhalb der Schutzzonen sind der Bayernwerk Netz GmbH die Pläne für 

alle Bau- und Bepflanzungsmaßnahmen zur Stellungnahme vorzulegen. 

Dies gilt insbesondere auch für Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtungen, 

Werbetafeln, Fahnenmaste usw. 

Um den Betrieb der Hochspannungsleitung (einschl. Wartung, Inspektion 

und Instandsetzung) zu gewährleisten, muss ein Radius von mindestens 

10,00 m um die Masten, gemessen ab Mastmittelpunkt, sowie der Bereich 

unter den Traversen, von einer Bebauung freigehalten werden. Mit Verkehrs-

flächen, Sparten, etc. ist ein Mindestabstand von 7,00 m, ausgehend von 

Mastmitte, einzuhalten. Die Zufahrt zum Mast muss auch künftig mit Lkw und 

Mobilkran gewährleistet sein.  
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Weiterhin gilt insbesondere für die geplante Verkehrsfläche im Mastbereich, 

dass die Fundamente nicht abgegraben oder freigelegt werden dürfen. Ab-

grabungen im Mastnahbereich können die Standsicherheit der Masten ge-

fährden und dürfen daher erst nach Zustimmung der Bayernwerk Netz 

GmbH durchgeführt werden.  

Weiterhin sind folgende Punkte zu beachten:  

Der Bestand, der Betrieb und die Unterhaltung der bestehenden Anlagen ist 

zu gewährleisten. Unter Maßnahmen zur Sicherung des Leitungsbetriebes 

und -bestandes fallen regelmäßige Korrosionsschutzarbeiten sowie Arbeiten 

zur Freihaltung der Leitungstrasse von betriebsgefährdendem Aufwuchs im 

Durchhangs- bzw. Ausschwingbereich der Leiterseile und das Säubern der 

Maststandorte von Büschen und Hecken entsprechend den gemäß einschlä-

gigen VDE-Bestimmungen erforderlichen Mindestabständen.  

Die Maßnahmen beinhalten auch, dass die Erneuerung, Verstärkung oder 

ein durch Dritte veranlasster Umbau der Leitung auf gleicher Trasse unter 

Beibehaltung der Schutzzone keiner Beschränkung unterliegt. Die Bayern-

werk Netz GmbH geht auch davon aus, dass nicht vorhersehbare Störungen 

unverzüglich behoben werden können, da die Bayernwerk Netz GmbH zu 

einer Störungsbehebung nicht nur im Interesse der öffentlichen Stromversor-

gung, sondern auch zum Schutz von Leben und Gesundheit verpflichtet ist. 

Zusätzlich zu den oberirdischen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten fal-

len auch Grabarbeiten im Falle von Sanierungsarbeiten an Mastgründungen 

an sowie die entsprechende Wiederverfüllung.  

Im Bereich der Leitung darf ohne Zustimmung der Bayernwerk Netz GmbH 

weder Erdaushub gelagert, noch dürfen sonstige Maßnahmen durchgeführt 

werden, die das bestehende Erdniveau erhöhen.  

Zäune im Bereich der Schutzzone sind aus isolierenden oder nichtleitenden 

Werkstoffen (z. B. kunststoffummantelter Maschendraht, Holz) aufzustellen. 

Pfeiler, Toranlagen und leitende Zäune sind zu Erden.  

Einer Bepflanzung mit hochwachsenden Bäumen und Sträuchern innerhalb 

der Leitungsschutzzone kann die Bayernwerk Netz GmbH nicht zustimmen. 

Die maximale Aufwuchshöhe ist in jedem Fall mit der Bayernwerk Netz 

GmbH abzustimmen. Außerhalb der Schutzzonen sind Bäume so zu pflan-

zen, dass diese bei Umbruch nicht in die Leiterseile fallen können. In diesem 

Zusammenhang macht die Bayernwerk Netz GmbH bereits jetzt darauf auf-

merksam, dass diejenigen Bäume oder Sträucher, die in den Mindestab-

standsbereich der Hochspannungsleitung wachsen oder bei Umbruch gera-

ten können, durch den Grundstückseigentümer entschädigungslos zurück-

geschnitten oder entfernt werden müssen bzw. auf Kosten des Grundstück-

seigentümers vom Leitungsbetreiber entfernt werden.  
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Emissionen von festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen, z. B. von Staub 

oder Wasserdampf, in unmittelbare Nähe von Hochspannungsanlagen kön-

nen deren Funktionsfähigkeit u.U. erheblich beeinträchtigen. Im Interesse ei-

ner störungsfreien öffentlichen Energieversorgung, bittet die Bayernwerk 

Netz GmbH diese Sachlage zu berücksichtigen. 

Vorsorglich weisen wird darauf hingewiesen, dass bei ungünstigen Witte-

rungsverhältnissen Eisbrocken und Schneematschklumpen von den Leiter-

seilen abfallen können. Unter den Leiterseilen muss unter Umständen mit 

Vogelkot gerechnet werden. Die Bayernwerk Netz GmbH bittet hier um Be-

achtung, gerade im Bereich von Stellplätzen, Straßen und Gebäuden. Für 

solche witterungs- und naturbedingten Schäden kann keine Haftung über-

nommen werden.  

Bei evtl. auf Gebäuden geplanten Photovoltaikanlagen ist der Schattenwurf 

der vorhandenen Maste und Leitungen von den Betreibern zu akzeptieren. 

Dies gilt auch bei einer Anpassung / Erneuerung von Masten, die eine Än-

derung der Höhe bzw. der Grundabmessungen des Mastes bedingen und 

ggf. eine auftretende Änderung des Schattenwurfes verursachen.  

Hinsichtlich der elektromagnetischen Felder wird auch bei Einhaltung des für 

Bauwerke erforderlichen Mindestabstandes von 5,00 m (bei 110-kV) zu den 

Leiterseilen die Grenzwerte der 26. BImSchV (5 kV/m und 100 μT) eingehal-

ten. Damit ist sichergestellt, dass nach dem derzeitigen wissenschaftlichen 

Kenntnisstand Gesundheitsgefährdungen ausgeschlossen sind.  

Durch die im Nahbereich der Freileitung vorhandenen Felder können beson-

ders empfindliche elektronische Geräte gestört werden.  

Auf die erhöhte Gefahr bei Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsleitun-

gen wird ausdrücklich hingewiesen. Die Sicherheitshinweise enthalten ent-

sprechende Informationen, welche dem bauausführenden Personal zur 

Kenntnis zu geben und auch bei späteren Instandhaltungsarbeiten einzuhal-

ten sind.  

Firmen, welche im Schutzbereich der Leitung Arbeiten verrichten wollen, 

müssen mindestens vier Wochen vor Baubeginn die maximal möglichen Ar-

beitshöhen für den erforderlichen Ausübungsbereich bei der Bayernwerk 

Netz GmbH, 110-kV Leitungen, Hallstadter Straße 119, 96052 Bamberg, E: 

bag-fub-hs@bayernwerk.de, T: 09 51-82-42 21, unter Angabe der bestehen-

den Höhe über NHN, anfragen.  

Der Einsatz von Hebewerkzeugen, wie z. B. Turmdrehkran, Autokran oder 

Teleskopstapler sowie von Betonpumpen und dgl. müssen, wenn sie die 

Schutzzone berühren oder hineinragen, mindestens vier Wochen vor Bau-

beginn und unter Angabe der max. möglichen Gerätehöhe, sowie des ge-
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wünschten Einsatzstandortes mit einer Höhe über NHN anhand eines maß-

stabsgetreuen Lageplanes, gesondert mit der Bayernwerk Netz GmbH ab-

gestimmt werden. 

12. Städtebauliche Statistik 
Fläche Gesamter Geltungsbereich 

 in ha in % 

Bauflächen 2,83 68,8  

Gewerbegebiet 2,83 68,8 

Verkehrsflächen 0,66 16,1 

Öffentliche Verkehrsflächen 0,64 15,6  

Landwirtschaftlicher Anwandweg 0,02 0,5  

Grün- und Freiflächen 0,62 15,1  

Öffentliche Grünfläche 0,62 15,1  

(davon mit Pflanzbindung) (0,16) (3,9) 

Gesamtfläche 4,11 100,0  

13. In-Kraft-Treten 
Der Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet – An den Krautgärten“ tritt 

mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft. 
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